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Urteil vom 15. Juni 201

in Sachen
A. :
Klager und Berufungsklager
vertreten durch Rechtsanwalt X.
gegen

B.
Beklagte und Berufungsbeklagte

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y.

betreffend Abanderung Scheidungsurteil

Berufung gegen ein Urteil des Einzelgerichtes im ordentlichen Verfahren
des Bezirkes Winterthur vom 30. September 2011; Proz. FP100043



Rechtsbegehren:
(act. 27 und act. 15)

"1. Das Ehescheidungsurteil des Einzelrichters im ordentlichen Ver-
fahren des Bezirksgerichtes Winterthur vom 4. Februar 2003,
erstmals abgeandert durch das Urteil des gleichen Einzelrichter-
amtes vom 27. Februar 2007, sei in Bezug auf Disp. Ziff. 4 dahin-
gehend abzuandern, dass die geschuldeten Unterhaltsbeitrage

fur den Sohn C. ab 1. August 2010 auf Fr. 1'100.— pro Mo-
nat [Stand 1. August 2010] zuzlglich Kinderzulagen festgelegt
werden.

2. Es sei anzuordnen, dass der gemass Disp. Ziff. 5.a) des abzuan-
dernden Urteils geschuldete nacheheliche Unterhalt ab dem
1. August 2010 dahinfallt.

3. Die Kosten- und Entschadigungsfolgen seien ausgangsgemass
Zu regeln.

4. Dem Klager seien die unentgeltliche Prozessfihrung und die un-
entgeltliche Prozessvertretung — wie mit der Abanderungsklage
beantragt — zu gewahren."

Widerklagebegehren:
(Prot. S. 7)

1.  Die neue Arbeitgeberin des Klagers sei anzuweisen, von dessen
Gehalt die gemass Urteil des Einzelrichters am Bezirksgericht
Winterthur vom 27. Februar 2007 festgelegten Unterhaltsbeitrage
direkt an die Beklagte zu Uberweisen, unter Androhung der dop-
pelten Nachzahlungspflicht im Unterlassungsfalle.

2.  Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen inklusive Mehrwertsteu-
er zulasten des Klagers.

Urteil des Bezirksqgerichtes Winterthur vom 30. September 2011:

Die Klage wird abgewiesen.

In Gutheissung der Widerklage wird die Arbeitgeberin des Klagers, die

D. AG, ... [Adresse], angewiesen, ab Erhalt dieses Urteilsauszuges
vom jeweiligen monatlichen Gehalt des Klagers A. den Betrag von
Fr. 3'000.— direkt auf das Konto der Beklagten B. bei der E.

(IBAN CH...) zu Uberweisen, unter Androhung doppelter Zahlungspflicht im



Unterlassungsfalle.

Diese Anweisung gilt solange, als der Klager von der D. AG ein Salar

erhalt oder kein anderslautender gerichtlicher Entscheid ergeht.
Die Gerichtsgebuhr (Pauschalgebuhr) wird festgesetzt auf Fr. 1'500.-.

Die Kosten werden dem Klager auferlegt, jedoch zufolge Gewahrung der
unentgeltlichen Prozessfuhrung einstweilen auf die Gerichtskasse genom-
men.

Die in § 92 ZPO/ZH umschriebene Nachzahlungspflicht fir die Gerichtskos-

ten und Anwaltskosten bleibt vorbehalten.

Der Klager wird verpflichtet, dem Rechtsvertreter der Beklagten, Rechtsan-
walt lic. iur. Y., eine Prozessentschadigung von Fr. 6'500.— inkl.
MWST zu entrichten. Die Prozessentschadigung wird Rechtsanwalt lic. iur.
Y. direkt aus der Gerichtskasse ausbezahlt; der Anspruch geht auf die

Gerichtskasse Uber.

6./7. Schriftliche Mitteilung / Rechtsmittelbelehrung

(act. 47 S. 27 ff.)

Berufungsantrage:

Des Klagers und Berufungsklagers (act. 45 S. 2):

ll1.

In Abanderung des Ehescheidungsurteils des Einzelrichters des Bezirksge-
richtes Winterthur vom 4. Februar 2003, Disp. Ziff. 4 und des Abanderungs-
urteils desselben Einzelrichters vom 27. Februar 2007, Disp. Ziff. 1, seien
die der Beklagten vom Klager fur den Sohn C. geschuldeten Unter-
haltsbeitrage ab 1. August 2010 auf Fr. 1'100.00 pro Monat zuzuglich Kin-
derzulage festzusetzen

In Abanderung des Ehescheidungsurteils des Einzelrichters des Bezirksge-
richtes Winterthur vom 4. Februar 2003, Disp. Ziff. 5.a) und des Abande-
rungsurteils desselben Einzelrichters vom 27. Februar 2007, Disp. Ziff. 2,
seien die der Beklagten vom Kilager fur sich selber geschuldeten Unterhalts-
beitrage per 1. August 2010 aufzuheben,

Allenfalls seien sie angemessen zu reduzieren



4. Die Widerklage betreffend Anweisung an den Schuldner sei abzuweisen,
soweit sie die der Ehefrau fur diese personlich geschuldeten nachehelichen
Unterhaltszahlungen betrifft und nicht gegenstandslos wird

5. Das Urteil des Einzelrichters vom 30. September 2011 sei hinsichtlich der
angefochtenen Punkte aufzuheben

6. Es seien die schon vor dem Einzelgericht am 15. September 2010 beantrag-
ten vorsorglichen Massnahmen anzuordnen

7. Dem Klager seien die unentgeltliche Prozessfuhrung und die unentgeltliche
Prozessvertretung fur das Berufungsverfahren zu erhalten

8. Die Kosten- und Entschadigungsregelung sei gemass dem Prozessausgang
- allenfalls unter Anpassung der entsprechenden Regelung durch die erste
Instanz - vorzunehmen.

Der Beklagten und Berufungsbeklagten (act. 58 S. 2):

"Die Antrage des Klagers in der Berufungsschrift vom 9. November 2011 seien in
Bestatigung des vorinstanzlichen Entscheides vollumfanglich abzuweisen, soweit
darauf Uberhaupt einzutreten sei. Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolge
(zuzlglich MwSt.) zulasten des Klagers.

Erwagungen:

1.  Sachverhalt und Prozessgeschichte

1.1. Die Parteien heirateten am tt.mm.1987 in .... Aus der Ehe hervorgegangen
sind die beiden Kinder F. , geb. tt.mm.1989 und C. , geb. tt.mm.1995
(act. 38/4).

1.2. Die Ehe der Parteien wurde mit Urteil des Einzelrichters in Ehesachen am
Bezirksgericht Winterthur vom 23. April 1999 getrennt und mit Urteil des Einzel-
richters im ordentlichen Verfahren des Bezirkes Winterthur vom 4. Februar 2003
geschieden (act. 38/35 = act. 3). Gemass Scheidungsurteil wurden die Kinder un-
ter die elterliche Sorge der Mutter gestellt und wurde der Klager und Berufungs-
klager (fortan Klager) zur Zahlung von Unterhaltsbeitragen fir beide Kinder in der
Hoéhe von monatlich je Fr. 1'700.-- zuzuglich Kinderzulagen, und fir die Beklagte
und Berufungsbeklagte (fortan Beklagte) bis am 31. Juli 2005 in der HOhe von
monatlich Fr. 2'600.--, bis am 31. Juli 2011 in der Héhe von monatlich Fr. 2'400.--



bzw. ab 1. August 2011 bis zum Eintritt in die AHV-Berechtigung in der Hohe von
monatlich Fr. 2'000.-- verpflichtet (act. 3, Dispositiv Ziffern 2, 4 und 5 lit. a). Mit Ur-
teil des Einzelrichters im ordentlichen Verfahren des Bezirkes Winterthur vom

27. Februar 2007 wurden die Unterhaltsbeitrage abgeandert. Der Klager wurde
mit Wirkung ab 15. September 2005 verpflichtet, der Beklagten an die Kosten des
Unterhalts und der Erziehung der beiden Kinder monatliche Unterhaltsbeitrage
von je Fr. 1'300.-- und fur die Beklagte selbst bis zu deren Eintritt in die AHV-
Berechtigung monatliche Unterhaltsbeitrage von Fr. 1'700.-- zu entrichten (act. 4
= act. 39/26, Dispositiv Ziffern 1 und 2).

1.3. Mit Eingabe vom 30. Mai 2010 (act. 1) erhob der Klager beim Einzelgericht
im ordentlichen Verfahren des Bezirkes Winterthur erneut Klage auf Abanderung
des mit Urteil vom 27. Februar 2007 abgeanderten Scheidungsurteils vom 4. Feb-
ruar 2003. Am 15. September 2010 beantragte er den Erlass vorsorglicher Mass-
nahmen. Anlasslich der Hauptverhandlung vom 8. November 2010 erhob die Be-
klagte Widerklage mit dem eingangs zitierten Rechtsbegehren (Prot. | S. 4 bzw.
7). Der Klager anderte sein ursprungliches Rechtsbegehren anlasslich der Fort-
setzung der Hauptverhandlung vom 24. Juni 2011 entsprechend den eingangs zi-
tierten Rechtsbegehren (Abanderung ab 1. August statt ab 1. Mai 2010) und an-
erkannte die Widerklage teilweise im Umfang der beantragten (herabgesetzten)
Unterhaltsbeitrage fur den Sohn (act. 27). Zur Prozessgeschichte vor Vorinstanz
kann im Ubrigen auf die Erwagungen im angefochtenen Entscheid verwiesen
werden (act. 47 S. 3 f.). Der Einzelrichter fallte am 30. September 2011 das oben
aufgefuhrte Urteil, mit welchem er die Klage abwies und die Widerklage guthiess
(act. 47 S. 27 ff.). Mit Verflgung gleichen Datums bewilligte er beiden Parteien die
unentgeltliche Prozessfiihrung und Rechtsverbeistandung und schrieb das Mass-

nahmebegehren zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt ab (act. 47 S. 27).

1.4. Gegen das Urteil vom 30. September 2011 erhob der Klager mit Eingabe
vom 9. November 2011 rechtzeitig Berufung mit den eingangs wiedergegebenen
Antragen (act. 45). Mit Beschluss vom 5. Dezember 2011 trat die Kammer auf
den (vorsorglichen) prozessualen Antrag auf Aufrechterhaltung der aufschieben-

den Wirkung sowie auf eine allfallige Berufung gegen die Abschreibungsverfu-



gung vom 30. September 2011 nicht ein und bewilligte dem Klager die unentgelt-
liche Rechtspflege unter Bestellung von Rechtsanwalt X.___ als unentgeltli-
chem Rechtsvertreter. Ferner wurde der Beklagten Frist zur Beantwortung der
Berufung und des Eventual-Massnahmebegehrens angesetzt (act. 48). Mit Ein-
gabe vom 13. Januar 2012 beantwortete die Beklagte das Eventualmassnahme-
begehren innert erstreckter Frist. Gleichzeitig liess sie ein Gesuch um unentgeltli-
che Rechtspflege und Rechtsverbeistandung fur das Berufungsverfahren stellen
(act. 52). Ein Fristerstreckungsgesuch der Beklagten flr die Berufungsantwort
(act. 53) wurde mit Verfligung vom 31. Januar 2012 abgewiesen. Mit derselben
Verfugung wurde der Beklagten fur das Berufungsverfahren die unentgeltliche
Rechtspflege bewilligt und Rechtsanwalt lic. iur. Y. als unentgeltlicher
Rechtsbeistand bestellt (act. 55). Die Berufungsantwort wurde mit dem eingangs
zitierten Antrag fristgemass mit Eingabe vom 31. Januar 2011 erstattet (act. 58).
Mit Schreiben vom 1. Februar 2012 zog der Klager das Begehren um Anordnung
vorsorglicher Massnahmen zurtck (act. 59A), wovon mit Verfigung vom 2. Feb-
ruar 2012 Vormerk genommen wurde. Gleichzeitig wurde dem Klager die Beru-
fungsantwort zur Kenntnis gebracht (act. 60). Mit Schreiben vom 23. April 2012
(act. 63) reichte der Klager — nach vorgangiger telefonischer Ankindigung (act.
62) — kommentarlos neue (aktualisierte) Unterlagen zu seinen finanziellen Ver-
haltnissen zu den Akten (act. 64/1-6). Sie wurden der Beklagten am 24. April
2012 zur Kenntnisnahme zugestellt (act. 65) und von dieser am 2. Mai 2012 in

Empfang genommen (act. 66).

1.5. Das Verfahren erweist sich als spruchreif.

2.  Anwendbares Recht

2.1. Am 1. Januar 2011 ist die eidgendssische Zivilprozessordnung (ZPO) in
Kraft getreten. Das bezirksgerichtliche Verfahren zwischen den Parteien war am
1. Januar 2011 bereits rechtshangig. Fur dieses gilt daher das bisherige Verfah-
rensrecht bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz (Art. 404 Abs. 1 ZPO).
Dementsprechend ist im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens zu prifen, ob die

fur das erstinstanzliche Verfahren geltenden Bestimmungen der zlrcherischen



Zivilprozessordnung vom 13. Juni 1976 (ZPO/ZH) etc. korrekt angewendet wur-

den.

2.2. Fur die Rechtsmittel gilt hingegen das Recht, das bei der Er6ffnung des Ent-
scheides in Kraft ist (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Da das angefochtene Urteil vom

30. September 2011 nach dem 1. Januar 2011 er6ffnet wurde, beurteilt sich die
Zulassigkeit des Rechtsmittels nach der ZPO. Ebenso sind deren Bestimmungen

fur das Rechtsmittelverfahren vor Obergericht massgebend.

2.3. Hinzuweisen ist insbesondere auf die Novenbeschrankung im Berufungsver-
fahren. Art. 317 Abs. 1 ZPO ist anwendbar und das Vorbringen neuer Tatsachen
und/oder Beweismittel ist beschrankt in denjenigen Verfahren, in welchen die
Verhandlungsmaxime gilt. Dies trifft insbesondere zu flr den nachehelichen Un-
terhalt, auch im Abanderungsverfahren (Art. 277 Abs. 1 ZPO; ZK-Kobel, Art. 277
N 8). In Verfahren, in denen die Untersuchungsmaxime gilt, insbesondere hin-
sichtlich Kinderbelangen (Art. 296 Abs. 1 ZPO), gilt demgegenuber ein offenes
Novenrecht (ZK-Reetz/Hilber, Art. 317 N 13 ff.).

Die vom Klager im Berufungsverfahren am 23. April 2012 nachgereichten Urkun-
den datieren alle zwischen dem 28. November 2011 und Ende Marz 2012 (aus-
genommen diverse Beilagen zur Steuererklarung 2010 in act. 64/1) und damit
nach dem angefochtenen Entscheid, so dass sie nicht vor erster Instanz einge-
reicht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b). Fraglich erscheint, ob sie alle ohne
Verzug vorgebracht wurden (Art. 317 Abs. 1 lit. a), da sie erst am 23. April 2012
nachgereicht wurden (act. 63 und act. 64/1-6). Die mit der Berufungsschrift vom
9. November 2011 (act. 45) eingereichten Belege datieren zwischen dem 4. April
und dem 25. Oktober 2011 und damit teilweise vor und teilweise nach dem erstin-
stanzlichen Entscheid vom 30. September 2011 (act. 46/2-6), so dass sie teilwei-
se noch vor Vorinstanz hatten eingereicht werden kdnnen. Da vorliegend auch ei-
ne Abanderung des Kinderunterhaltsbeitrages beantragt ist und diesbezuglich die
Unterhaltsmaxime zur Anwendung gelangt, sind die nachgereichten Unterlagen
aber grundsatzlich alle zu bertcksichtigen. Auf eine Ausnahme wird zurlickzu-

kommen sein.



3. Vorsorgliche Massnahmen

3.1. Mit seinen Berufungsantragen stellte der Klager den Antrag, es seien die
schon vor dem Einzelgericht am 15. September 2010 beantragten vorsorglichen
Massnahmen anzuordnen (act. 45 S. 2). Die Kammer erwog mit Beschluss vom
5. Dezember 2011 (act. 48 S. 2 f.), dass das vom Klager am 15. September 2010
gestellte Massnahmebegehren mit Verfigung vom 30. September 2011 zufolge
Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben worden sei und die Frist zur Er-
greifung eines Rechtsmittels dagegen 10 Tage betragen hatte, weshalb, soweit
der Berufungsklager seine Berufung auch gegen die Abschreibungsverfugung
vom 30. September 2011 richten wollte, was nicht ganz klar erscheine, darauf und
damit auf den Antrag, es seien die schon vor dem Einzelgericht am 15. Septem-
ber 2010 beantragten vorsorglichen Massnahmen anzuordnen, infolge Ver-

spatung nicht einzutreten sei. Dieser Beschluss blieb unangefochten.

3.2. Eventualiter verlangte der Klager die Anordnung entsprechender vorsorgli-
cher Massnahmen "ab jetzt", d.h. vom Zeitpunkt der Einreichung der Berufung an
(act. 45 S. 3). Dieses Begehren hat er mit Schreiben vom 1. Februar 2012 (auch
soweit es als Rechtsmittelantrag erscheine) zuriickgezogen, wovon mit Verfigung

vom 2. Februar 2012 Vormerk genommen wurde.

4. Grundlagen des Abanderungsverfahrens und Voraussetzungen fir die Ab-

anderung

Der Vorderrichter hat die Grundlagen des Abanderungsverfahrens und die Vo-
raussetzungen fur die Abanderung zutreffend dargelegt und ist zum Schluss ge-
kommen, dass die Voraussetzungen fur eine Abanderung erfullt seien. Es liege
aktuell eine Einkommensverminderung auf Seiten des Klagers von 30% - 50% im
Vergleich zum Jahr 2007, und damit ein Abanderungsgrund vor. Das blieb im Be-
rufungsverfahren unangefochten, weshalb auf die entsprechenden Erwagungen
verwiesen werden kann (act. 47 S. 4-8). Umstritten ist hingegen die gestitzt da-
rauf erfolgte neue Unterhaltsberechnung, insbesondere die Bestimmung des Ein-
kommens und des betreibungsrechtlichen Existenzminimums des Klagers, worauf

nachfolgend einzugehen ist.



5. Einkommen des Klagers

5.1. Im Zeitpunkt der Scheidung betrug das Nettoeinkommen des Klagers

Fr. 12'000.-- (act. 3 Dispositiv Ziff. 5), im Zeitpunkt der ersten Abanderung der Un-
terhaltsbeitrage am 27. Februar 2007 Fr. 10'700.-- inkl. Anteil 13. Monatslohn,
exkl. Kinderzulage (act. 4 Dispositiv Ziff. 2). Per 1. April 2009 wurde der Klager
arbeitslos und bezog Arbeitslosentaggelder (durchschnittlich Fr. 7'700.-- pro Mo-
nat; act 17/1+2). Seit August 2010 hat er eine 80%-Anstellung beider D._
AGin G.____ inne. Der monatliche Nettolohn betragt gemass angefochtenem
Urteil einschliesslich Pauschalspesen von Fr. 290.-- gerundet Fr. 5'600.-- (act. 47
S. 8 ff.; 28/3). Der Vorderrichter ist allerdings von einem hoheren hypothetischen
Einkommen von Fr. 7'000.-- ausgegangen, entsprechend einem auf 100% hoch-

gerechneten gegenwartigen Monatslohn (act. 47 S. 10 ff.).

5.2. Der Klager beanstandet im Berufungsverfahren das Abstellen auf ein hypo-
thetisches Einkommen und die verweigerte Berucksichtigung des aktuellen Ein-
kommens des Klagers, wie auch die Nichtanerkennung von Berufsspesen von
Fr. 290.-- in Bezug auf das Nettoeinkommen (act. 45 S. 3 und S. 4 ff.).

5.3. Gemass Lohnausweis fur das Jahr 2010 betrug das Nettoeinkommen

des Klagers beider D.__ AG ab 1. August 2010 bis 31. Dezember 2010

Fr. 26'807.-- oder monatlich Fr. 5'361.40. Zusatzlich wurden ihm Pauschalspesen
von Fr. 1'880.-- ausbezahlt (act. 28/2). Wie sie sich zusammensetzen, ist nicht er-
sichtlich und wurde nicht dargetan. Gemass den Lohnabrechnungen fur die Mo-
nate Oktober bis Dezember 2010 betrugen die Pauschalspesen jeweils Fr. 290.--
monatlich (act. 28/3). Das Gesamtnettoeinkommen im Jahr 2010 betrug (ohne
Kinder- und Familienzulagen und ohne Spesen) Fr. 92'320.-- oder monatlich ge-
rundet Fr. 7'700.-- netto (vgl. Steuererklarung 2010 act. 64/1). Gemass dem im
Berufungsverfahren neu eingereichten Lohnausweis fur das Jahr 2011 betrug das
Nettoeinkommen des Klagers im Jahre 2011 beider D._ AG Fr. 64'307 .--
oder monatlich Fr. 5'358.90. Zusatzlich wurden ihm Pauschalspesen von

Fr. 3'480.-- oder monatlich Fr. 290.-- ausbezahlt (act. 64/2). Werden diese zum
Einkommen hinzugerechnet, betrug das Nettoeinkommen des Klagers im Jahre
2011 monatlich rund Fr. 5'650.--.
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5.4. Bezogen auf Spesenentschadigungen gilt der Grundsatz, dass diese nur
dann nicht zum Einkommen gehdren, wenn damit Auslagen ersetzt werden, die
dem Unterhaltsschuldner bei seiner Berufsausibung tatsachlich entstehen. Ist
das nicht der Fall, muss der Spesenersatz unabhangig von der arbeitsvertragli-
chen Regelung wie ein Lohnbestandteil behandelt werden (FamPra.ch 2009

S. 469 mit zahlreichen Hinweisen).

5.4.1. Der Klager machte vor Vorinstanz geltend, er verwende die Spesen gross-
tenteils zur Deckung seiner geschaftlichen Mobiltelefon- und Internetkosten, nam-
lich Fr. 165.-- Kosten fur "Business Natel", Fr. 59.-- Kosten fir "Business Modem"
sowie Fr. 45.-- Kosten fur "Internet f. Geschaft". Er reichte zwar verschiedene
Zahlungsbelege ins Recht (act. 16/8), die aber — mit Ausnahme des Internetan-
schlusses Uber Fr. 45.-- pro Monat — nicht mit den geltend gemachten Betragen
Ubereinstimmen. Der Vorderrichter erwog ferner (act. 47 S. 10), ebenso wenig sei
erwiesen, dass es sich bei den ausgewiesenen Kosten tatsachlich um diejenigen
der geschaftlichen und nicht der privaten Internet- bzw. Mobiltelefonanschlisse
handle. Uberdies kénne aus den wenigen eingereichten Zahlungsbelegen auch
kein aussagekraftiger monatlicher Durchschnitt errechnet werden. Inwiefern der
Klager die Spesen von Fr. 290.-- tatsachlich zur Deckung der genannten Aufwen-
dungen verwende, bleibe somit unklar, weshalb die Spesen nicht abgezogen
werden kdnnten und als Einkommensbestandteil anzurechnen seien. Hingegen
berlcksichtigte der Vorderrichter im Existenzminimum des Klagers einen Betrag
von Fr. 200.-- pro Monat fur die Kosten von Telefon/Radio/TV/Internet, worin ein
Mehrbetrag von Fr. 50.-- fur einen gesteigerten Gebrauch von Telefon und Inter-

net aufgrund der beruflichen Tatigkeit enthalten sei (act. 47 S. 14).

5.4.2. Der Klager halt im Berufungsverfahren an seinen Ausfiihrungen vor Vo-
rinstanz fest und legt diverse Mobilkommunikations-Rechnungen von ... ins Recht
(act. 45 S. 8 f. und act. 46/6, act. 64/1 Beilagen).

Was die behaupteten Internetkosten von Fr. 45.-- pro Monat betrifft, liegen (Zah-
lungs-)Belege flur die Monate August bis Dezember 2010 bei den Akten (act. 16/8
letzte Seite, Beilagen zur Steuererklarung act. 64/1). Dass es sich dabei um einen

Internetanschluss fur das Geschaft handeln soll, ergibt sich daraus jedoch nicht.
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Ebenso gut kdnnte es sich dabei um den privaten Internetzugang handeln. Im-
merhin liegt es nahe, dass der Klager zur Austbung seines Berufes einen Inter-
netzugang bendtigt, und es kann nicht verlangt werden, zwei getrennte Internet-
zugange zu haben. Es scheint deshalb gerechtfertigt, die Kosten flr den Internet-
zugang durch die Spesen zu decken. Da der Internetzugang aber auch privat be-
nutzt werden kann, sind dafur im Bedarf des Klagers keine weiteren Kosten zu

berucksichtigen.

Der Klager belegt ferner neu die Kosten fur ein Abonnement ... in Hohe von Fr.
165.-- monatlich. Hinzu kommen monatliche Verbindungskosten in unterschiedli-
cher Hohe (act. 46/6). In den Monaten Marz bis August 2011 betrugen die Abon-
nement- und Verbindungskosten insgesamt durchschnittlich Fr. 182.70 monatlich.
Die Rechnungen lauten auf den Klager, als Inhaber vermerkt ist aber die Firma
D.  AG. Es handelt sich damit ersichtlich um das Geschéafts-Natel des Kla-

gers, dessen Kosten durch die Spesen zu decken sind.

Uberdies belegt der Klager neu auch die Kosten fiir ein Abonnement ... in Hdéhe
von Fr. 59.-- monatlich (act. 46/6). Dabei handelt es sich um ein Daten-Abo fur
den mobilen Austausch grosser Datenmengen und erlaubt, jederzeit und Uberall
auf das Internet und die E-Mails zuzugreifen (vgl. dazu www....). Der Klager ar-
beitet auch von unterwegs oder bei Kunden und durfte daher geschaftlich auf ei-
nen Zugriff auf Daten von Uberall angewiesen sein, weshalb auch diese Kosten

durch die Spesen zu decken sind.

Insgesamt betragen damit die durchschnittlichen Kosten fur geschaftliche Kom-
munikation Fr. 286.70 (Fr. 45.-- + Fr. 182.70 + Fr. 59.--), welche durch die Spe-
senentschadigung von Fr. 290.-- zu decken sind. Der Spesenersatz ist daher
nicht als Lohnbestandteil zu behandeln, zumal die Verbindungskosten noch vari-
ieren kdnnen. Gemass einem Vertragszusatz vom 25. Januar 2012 wurde die
Spesenentschadigung per 1. Januar 2012 zudem geandert (act. 64/3). Danach
entfallt die Spesenentschadigung von Fr. 290.-- pro Monat. Die D.__ Uber-
nimmt — wie bisher — die Kosten fur ein Monats-Generalabonnement 1. Klasse.
Weitere Spesen sind gemass Mitarbeiterhandbuch nach Aufwand abzurechnen.

Der Vertragszusatz ist zwar nur vom Klager, nicht aber von der Arbeitgeberin un-
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terzeichnet. Nachdem die Spesenentschadigung ohnehin nicht als Lohnbestand-

teil zu behandeln ist, kommt es darauf aber nicht entscheidend an.

5.5. Auszugehen ist damit von einem tatsachlichen monatlichen Nettoeinkom-
men des Klagers von gerundet Fr. 7'700.-- fur das Jahr 2010 und — fur seine 80%-
Anstellung — von gerundet Fr. 5'360.-- flir das Jahr 2011. Gemass Vertragszusatz
vom 25. Januar 2012 betragt sein Bruttoeinkommen ab 1. Januar 2012 neu

Fr. 6'361.-- anstelle von Fr. 6'267.-- (act. 64/3, act. 16/1). Netto erhalt der Klager
Fr. 5'376.40 ausbezahlt (act. 64/4), d.h. nur wenig mehr als im Vorjahr.

Der Vorderrichter erwog, der Klager habe sich ein hypothetisches Einkommen an-
rechnen zu lassen. Er hielt im Wesentlichen fest, der Klager habe sich um eine
Vollzeitstelle zu bemuhen, was er unzureichend getan habe. Die Frage, weshalb
sich das Arbeitspensum nicht auf 100% ausdehnen lasse, bleibe im von der Ar-
beitgerberin eingeholten Bericht im Grundsatz unbeantwortet. Es sei auch un-
wahrscheinlich, dass seine psychische Verfassung den Klager an der Ausubung
einer Vollzeittatigkeit hindere. Zusammengefasst hielt der Vorderrichter fest, im
allgemeinen lasse sich feststellen, dass die Ausfuihrungen des Klagers, weshalb
eine Nebenbeschaftigung bzw. die Suche nach einer Vollzeitstelle nicht mdglich
sein solle, nicht zu Uberzeugen vermochten. Vielmehr konne davon ausgegangen
werden, dass der Klager nicht alle ihm zumutbaren Anstrengungen unternommen
habe, um mehr zu verdienen. Es kdnne unter den gegebenen Umstanden vom
Klager, welcher immerhin Gber einen Hochschulabschluss verflge, erwartet wer-
den, mehr als Fr. 5'600.-- pro Monat zu verdienen, weshalb die Anrechnung eines
hypothetischen Einkommens gerechtfertigt sei. Er erachtete die Anrechnung ei-
nes Betrages von Fr. 7'000.--, entsprechend 100% des gegenwartigen Lohns
(einschliesslich Spesenentschadigung), als gerechtfertigt. Auf diese Ausfihrun-
gen kann grundsatzlich — ausgenommen die Hohe des hypothetischen Einkom-
mens, das sich ohne Spesenentschadigung gerechnet auf (gut) Fr. 6'700.-- belie-

fe — zustimmend verwiesen werden (act. 47 S. 10 ff., insb. S. 12 f.).

5.5.1. Der Klager erachtet es als willkirlich und unhaltbar, dass der Vorderrichter
sein Verhalten analog den Feststellungen des Amtes fur Wirtschaft und Arbeit
(AWA) in act. 28/5 werte. Aus der Sicht der Arbeitsmarktbehorde hatte er
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schlimmstenfalls sogar eine weitere Arbeitslosigkeit und baldige Flrsorgeabhan-
gigkeit riskieren mussen. Gehe es aber um mehrfache Unterhaltspflichten, sei es
die Pflicht des Betroffenen, eine drohende totale Erwerbslosigkeit zu vermeiden
(act. 45S.5f1.).

Der Vorderrichter hielt fest, rechtlich seien die Feststellungen des AWA fur das
Gericht nicht bindend, trligen aber ebenso wenig zur Uberzeugungskraft der Aus-
fuhrungen des Klagers bei. Vielmehr deute der Entscheid darauf hin, dass der
Klager tatsachlich nur ungenigende Anstrengungen unternommen habe, um eine
Vollzeitstelle zu finden. Da von einem Unterhaltsschuldner grundsatzlich erwartet
werde, ein Arbeitspensum von 100% zu bewaltigen, kdnne und musse vom Kila-
ger verlangt werden, dass er sich — neben seiner Tatigkeit beiderD._  AG -
auch um eine Vollzeitstelle mit einem Pensum von 100% bemuhe (act. 47 S. 12).
Dem ist zuzustimmen. Nachvollziehbar erscheint zwar, wenn der Klager nach
langerer Arbeitslosigkeit zunachst eine 80%-Stelle annahm. Dies entband ihn
aber — gerade unter Berlcksichtigung seiner mehrfachen Unterhaltspflichten —
nicht davon, weiterhin Anstrengungen zu unternehmen, um eine Vollzeitstelle zu

finden. Das hat er nicht getan.

5.5.2. Der Klager bemangelt weiter, der Vorderrichter habe zwar einen Bericht
der heutigen Arbeitgeberin eingefordert, stelle aber nicht 1 zu 1 darauf ab (act. 45
S. 6). Es treffe nicht zu, dass die Arbeitgeberin die Frage, weshalb sich das Ar-
beitspensum des Klagers nicht auf 100 Prozent ausdehnen lasse, nicht vollstan-
dig beantwortet habe. Sie habe berichtet, in Bezug auf die dem Klager obliegen-
den Aufgaben habe sie keinen hoheren Bedarf als einen 80%-Einsatz. Auch die
psychische Verfassung des Mitarbeiters wirde kaum eine Mehrbelastung zulas-
sen. Jedenfalls bestehe ihrerseits aktuell und bis auf Weiteres keine Moglichkeit
fir eine Erhdhung des Arbeitspensums. Es sei im Ubrigen Sache der Arbeitgebe-
rin, was fur Stellen sie in welchem Bereich wem offeriere. Sie sei auch nicht ge-
halten, zu 80 Prozent angestellte Personen auf einen Posten wechseln zu lassen,

fUr den sie andere Personen suche (act. 45 S. 6).

Der Vorderrichter forderte am 27. Juni 2011 bei der D. AG einen Bericht zu
verschiedenen Fragen an (act. 30), u.a. auch dazu, weshalb der Klager lediglich
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zu einem 80 Prozent Pensum eingestellt sei, ob sich sein Pensum auf 100 Pro-
zent ausdehnen lasse, ggf. weshalb nicht, und ob es fur den Klager in der Firma
die Moglichkeit einer Anstellung zu 100 Prozent gabe. Die D.__ AG antwortete
wie folgt: "Entsprechend dem Anforderungsprofil und den spezifischen Ausgestal-
tungen der Berater/Consultant-Tatigkeit in unserer Firma hatten und haben wir le-
diglich Bedarf fur ein 80% Pensum. Dies steht auch im Einklang mit den durch ihn
betreuten Kundenprojekten. Im ubrigen durfte auch die psychische Verfassung
von Herrn A.__ kaum eine Mehrbelastung zulassen. Jedenfalls besteht sei-
tensder D.  AG aktuell und bis auf weiteres keine Moglichkeit fiir eine Erho-
hung des Arbeitspensums" (act. 32). Zu Recht halt der Vorderrichter fest, die Fra-
ge, weshalb sich das Arbeitspensum des Klagers nicht auf 100% ausdehnen las-
se, bleibe im Grundsatz unbeantwortet (act. 47 S. 12). Die Arbeitgeberin ausserte
sich nur bezogen auf die aktuelle Beschaftigung des Klagers, nicht aber zur Fra-
ge, ob es fur den Klager in der Firma die Moglichkeit einer Anstellung zu 100%
geben wurde. Angesichts des Vorbringens der Beklagten in der Verhandlung vom
24. Juni 2011, es seien auf der Website der Arbeitgeberin des Klagers zur Zeit
drei Stellen im Informatikbereich und davon zwei als Senior Consultant, beides
100-Prozent-Anstellungsverhaltnisse, ausgeschrieben (Prot. | S. 35), was belegt
ist (act. 29/1), erscheint die Antwort der D.__ AG als ausweichend oder jeden-
falls als wenig umfassend und konkret. Was den Hinweis der Arbeitgeberin auf
die psychische Verfassung des Klagers betrifft, erfolgt diese nur am Rande und
im Konjunktiv ("durfte kaum"); es scheint sich dabei nicht um eine eigene Feststel-
lung der Arbeitgeberin zu halten, sondern um eine blosse Mutmassung. Zu Recht
erachtet der Vorderrichter eine solche Aussage einer Arbeitgeberin als seltsam
und halt fest, dass wer in der Lage sei, 80% zu arbeiten, aller Wahrscheinlichkeit
nach auch in der Lage sei, einer Vollzeittatigkeit nachzugehen. Zwar ist die Ar-
beitgeberin, wie der Klager zu Recht festhalt, nicht verpflichtet, ihm eine Vollzeit-
stelle anzubieten. Dies entbindet ihn aber nicht von weiteren Suchbemuhungen.
Wie die Beklagte vor Vorinstanz zutreffend dargetan hat, boomt die Informatik-
Branche, und zeigt ein Blick auf die einschlagigen Stellenportale, dass unzahlige

Stellenangebote fur eine Vollzeitbeschaftigung bestehen.
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5.5.3. Der Klager moniert weiter, zwar anerkenne das Einzelgericht, dass es fur
den Klager, unter Berucksichtigung des Konkurrenzverbotes, "schwierig sein"
durfte, "eine Teilzeitstelle in seinem Spezialisierungsgebiet” zu finden. Trotzdem
mute es ihm zu, eine solche Stelle zu finden. Auch die Suche nach einer anderen
Stelle mute es ihm zu. Da der Klager offensichtlich fur die Arbeitgeberin schon
auffallig und wie ihr bekannt, erheblich psychisch krank sei, kdme der Versuch ei-

nes Stellenwechsels der Provokation einer Kundigung gleich (act. 45 S. 6 f.).

Es trifft nicht zu, dass der Vorderrichter dem Klager zumutet, eine Teilzeitstelle zu
20% zu finden. Vielmehr geht er davon aus, dass das tatsachlich auf dem Spezia-
lisierungsgebiet des Klagers nicht moglich sei (act. 47 S. 11). Von einer Teilzeit-
stelle auf einem anderen Gebiet ist nirgends die Rede. Hingegen halt er zu Recht
fest, dies entbinde den Klager nicht von der Pflicht, eine Vollzeitstelle zu suchen,
zumal ihm hierflr ein ganzer Arbeitstag zur Verfligung stehe (und mithin die Ar-
beit bei der heutigen Arbeitgeberin nicht beeintrachtigt wird). Es leuchte auch
nicht ein, weshalb die D.__ AG mit einem solchen Vorgehen einverstanden
sein musste, da es das gute Recht eines jeden Arbeithehmers sei, sich nach neu-
en Stellen umzusehen (act. 47 S. 11 und 12). Inwiefern die Stellensuche am
freien Arbeitstag der Provokation einer Kindigung gleichkommen sollte, ist nicht
ersichtlich, zumal, wie bereits ausgefuhrt, die psychische Verfassung des Klagers
jedenfalls im Rahmen der 80%-Anstellung kein Problem fur die Arbeitgeberin dar-
stellt. Soweit der Klager neu den CEO und den COO der Arbeitgeberin als Zeu-
gen offeriert (act. 45 S. 7), ist schon nicht ersichtlich, was genau sie bezeugen
sollen. Sollten sie, wie vermutet werden konnte, angerufen sein, um zu bezeugen,
dass die Suche eines erganzenden 20 Prozent-Erwerbs nicht nur schwierig, son-
dern aussichtslos sei, erlbrigt sich eine Zeugeneinvernahme mangels Relevanz

der Behauptung.

5.5.4. Der Klager beanstandet sodann die Erwagung des Vorderrichters, dass es
unwahrscheinlich sei, dass der Klager aufgrund seines psychischen Zustandes
nur zu 80 Prozent arbeiten kdnne, dies unter Einlegung eines Arztzeugnisses,
wonach er seit 2010 wegen rezidivierenden depressiven Stérungen (ICD-10

F33.11) in Behandlung stehe und aus arztlicher Sicht nur zu 80% arbeitsfahig sei.
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Schon an der Verhandlung vom 24. Juni 2011 habe er um Beizug eines Berichtes
der Arztin ersucht. Er erneuert diesen Antrag unter Hinweis darauf, dass die be-
handelnde Arztin nach voraussichtlicher Dauer der Krankheit und der Dauer der
mit ihr verbundenen Einschrankung der Arbeitsfahigkeit zu einem Bericht aufge-
fordert werden kdnne, diese ihn aber voraussichtlich verweigern werde, da solche
Berichterstattungen des behandelnden Arztes die Behandlung erheblich beein-
trachtigen und gefahrden konnten. Er offeriert zudem die Anordnung einer amts-

arztlichen Untersuchung (act. 45 S. 7).

Der Klager hat vor Vorinstanz nie behauptet, aus gesundheitlichen Grinden nur
zu 80 Prozent arbeitsfahig zu sein. Die Abanderungsklage leitete er zunachst nur
mit Bezug auf die Unterhaltsbeitrage an die Beklagte ein, weil er seit langerem
arbeitslos sei und damit Gber ein verringertes Einkommen verfiige (act. 1). Erst
mit Eingabe vom 15. September 2010 beantragte er auch die Herabsetzung des
Kinderunterhaltsbeitrages und fuhrte aus, angesichts der Vorschriften der Arbeits-
losenversicherung habe er die einzige ihm schliesslich real angebotene Stelle an-
nehmen mussen, obwohl diese nur einen Arbeitsumfang von 80 Prozent aufweise
(act. 12 S. 2). Gleich argumentierte er anlasslich der Hauptverhandlung vom

8. November 2010, wobei er noch auf sein Alter hinwies (act. 15 S. 2 f., Prot. |

S. 6). Anlasslich der Fortsetzung der Hauptverhandlung am 24. Juni 2011 hielt er
an den Ausflhrungen anlasslich der Hauptverhandlung fest. Er flhrte zusatzlich
aus, warum er keine Zusatzstelle (20%) versehen kénne (Konkurrenzverbot, un-
regelmassige Arbeitszeit infolge Kompensation), und dass er die Verweigerung
der Taggelder im Umfang von 20 Prozent bis zum Ende der Rahmenfrist ange-
fochten habe. Im Ubrigen erklarte er, er habe ein erhebliches Risiko, wegen sei-
nen schon langfristigen Depressionen die Stelle zu verlieren. Die Mitarbeiterge-
sprache zeigten ihm, dass von ihm weit mehr "Drive" verlangt werde, als er bisher
gezeigt habe. Er sei umgeben von "Vollgastypen", alle kollegial, korrekt und nett,
aber eben unbehindert auf ihre Aufgaben konzentriert. Er stehe seit langerer Zeit
in Behandlung bei Dr. H.___ . Ein arztliches Zeugnis fordere er nur auf Anord-
nung des Gerichts an (act. 27 S. 4 f.). Mindlich erganzte er, er stelle einen Be-
weisantrag auf Beizug eines arztlichen Zeugnisses (Prot. | S. 29). Auch anlasslich

der personlichen Befragung machte der Klager nicht geltend, vermindert arbeits-
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fahig zu sein. Seine Behauptung, dass er die von ihm geforderten Leistungen
nicht erbracht hatte, erklarte er mit fachlichen Licken (Prot. | S. 32). Von einer
(krankheitsbedingten) teilweisen Arbeitsunfahigkeit war mithin bis zum Abschluss
des erstinstanzlichen Verfahrens nie die Rede, weshalb fur die Vorinstanz auch
keine Veranlassung bestand, solches abzuklaren. Aufgrund des bei der Arbeitge-
berin eingeholten Berichtes war auch kein Risiko ersichtlich, dass der Klager die
Stelle wegen Depressionen verlieren konnte, weshalb sich entsprechende Abkla-
rungen erubrigten. Einzig Bezug nehmend auf die Antwort der Arbeitgeberin zur
Frage eines 100 Prozent-Pensums des Klagers, wonach auch die psychische
Verfassung kaum eine Mehrbelastung zulasse, erwog der Vorderrichter zu Recht,
dass es unwahrscheinlich sein durfte, dass die psychische Verfassung den Klager
an der Ausubung einer Vollzeittatigkeit hindere, da, wer in der Lage sei zu 80% zu
arbeiten, aller Wahrscheinlichkeit nach auch in der Lage sei, einer Vollzeittatigkeit

nachzugehen.

Auch im am 9. November 2011 angehobenen Berufungsverfahren behauptet der
Klager nicht etwa ausdrucklich, nur zu 80% arbeitsfahig zu sein. Er macht einzig
geltend, dass die Krankheit bei der Stellsuche erschwerend hinzukomme (act. 45
S. 8). Zwar reicht er neu ein Arztzeugnis (act. 46/2) ein, welches am 25. Oktober
2011 von Dr. med. H.__ ausgestellt wurde, worin diese bestatigt, dass der
Klager seit 2010 bei ihr wegen rezidivierenden depressiven Stérungen (gegen-
wartig: ICD-10 F33.11) regelmassig in ambulanter psychiatrischer Behandlung
stehe und zur Zeit und bis auf weiteres aus arztlicher Sicht nur zu 80% arbeitsfa-
hig sei. Die Prognose sei offen. Das Arztzeugnis ist wenig aussagekraftig. Es ist
nicht ersichtlich, seit wann genau der Klager in Behandlung steht und auch nicht,
was unter der regelmassigen ambulanten Behandlung zu verstehen ist. Jedenfalls
attestiert es eine bloss 80-prozentige Arbeitsfahigkeit nur zur Zeit und bis auf wei-
teres, d.h. am 25. Oktober 2011 und fur eine ungewisse Folgezeit. Fur die Zeit
vorher ist eine teilweise Arbeitsunfahigkeit — wie ausgefuhrt — weder jemals be-
hauptet noch belegt worden. Wie die Beklagte dartut, handelt es sich bei der ge-
stellten Diagnose (ICD-10 F33.11: rezidivierende depressive Episode mit somati-
schen Symptomen) sodann um eine Storung, die durch wiederholte depressive

Episoden gekennzeichnet ist (act. 59/1). Eine dauernde teilweise Arbeitsunfahig-
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keit ist mit der blossen Einreichung dieses Arztzeugnisses daher weder sinnge-
mass behauptet noch dargetan. Vielmehr scheint das Arztzeugnis nachgescho-
ben zu sein, um der Anrechnung eines hypothetischen Einkommens entgegen zu
treten. Ware der offenbar seit dem Jahre 2010 wegen depressiven Stérungen in
Behandlung stehende Klager krankheitshalber nur vermindert arbeitsfahig, hatte
er das mit Bestimmtheit Iangst im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht. Die
Aufnahme einer bloss 80 %-igen Tatigkeit und die Unmaoglichkeit einer Ausdeh-
nung auf 100 Prozent hat er aber mit ganz anderen Argumenten begrindet und
seine psychische Verfassung nur als Risiko dargestellt, diese Stelle zu verlieren.
Aus einer erstmals nach Vorliegen des erstinstanzlichen Entscheids auftretenden,
just auf 20 % beschrankten Arbeitsunfahigkeit, deren Dauer als bis auf weiteres
und deren Prognose als offen bezeichnet wird, Iasst sich keine auf Dauer einge-

schrankte Arbeitsfahigkeit ableiten. Weiterungen eribrigen sich daher.

Nur erganzend bleibt Folgendes festzuhalten: Selbst wenn davon ausgegangen
werden wollte, der Klager habe im Berufungsverfahren sinngemass neu eine
dauernde Arbeitsunfahigkeit im Umfang von 20% behauptet, ware eine solche
Behauptung nur im Zusammenhang mit der Abanderung des Kinderunterhaltsbei-
trages zulassig. Wie nachfolgend darzulegen sein wird, ermdglichte das tatsach-
lich erzielte Einkommen ohne weiteres, den Kinderunterhaltsbeitrag zu erbringen.
Soweit hingegen die Abanderung des nachehelichen Unterhaltsbeitrages an die
Beklagte zur Diskussion steht, waren die Voraussetzungen flr die Berlicksichti-
gung neuer Tatsachen gemass Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfullt. Die neue Be-
hauptung einer dauernden 20 %-igen Arbeitsunfahigkeit hatte bei gehdriger Sorg-
falt ohne weiteres schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnen (Art. 317
Abs. 1 lit. b ZPO), spatestens anlasslich der Fortsetzung der Hauptverhandlung

am 24. Juni 2011, so dass sie diesbezuglich unbericksichtigt zu bleiben hatte.

5.5.5. Soweit der Klager wiederholt geltend macht, die Erwerbsminderung auf das
heutige Einkommen sei aller Voraussicht nach dauernd (act. 45 S. 7 f.), wurde be-
reits erwogen, dass der Suche einer Vollzeitstelle nichts im Wege steht. Selbst
wenn die geltend gemachte psychische Erkrankung auch bei fachgerechter Be-

handlung bestehen bliebe und erschwerend hinzu kdme, kann daraus nicht abge-
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leitet werden, dass es dem Klager bei genligenden Suchbemihungen nicht mog-

lich war und ware, eine Vollzeitstelle zu finden.

5.6. Es bleibt damit dabei, dass die Anrechnung eines hypothetischen Einkom-
mens gerechtfertigt erscheint. Rechnet man den gegenwartigen Monatslohn ohne
Spesenentschadigung auf 100 % hoch, so ergibt sich ein Nettoeinkommen von

(gut) Fr. 6'700.--. Davon ist auszugehen.

6. Bedarf des Klagers

6.1. Den Bedarf des Klagers bezifferte der Vorderrichter mit Fr. 2'900.-- (act. 47
S. 13 ff.) wie folgt:

Grundbetrag Fr.  850.--
Mietzinsanteil Fr. 1'100.--
Telefon/Radio/TV/Internet Fr.  200.--
Hausrat- und Haftpflichtversicherung Fr. 40.--
Krankenkasse Fr. 293.--
Auswértige Verpflegung Fr. 210.--
Steuern Fr. 200.--
Total Fr. 2'893.--
massgebend Fr. 2'900.--

Auf die einzelnen Positionen ist nachfolgend einzugehen.

6.2. Der Grundbetrag von Fr. 850.-- wie auch der Mietzinsanteil von Fr. 1'100.--

sind unbestritten.

6.3. In den Kosten fur Telefon/Radio/TV/Internet ist — wie bereits erwogen — ein
Mehrbetrag von Fr. 50.-- fir die berufliche Tatigkeit enthalten. Werden die berufli-
chen Aufwendungen durch die Spesen gedeckt, entfallt dieser Mehrbetrag. Der
Klager mochte demgemass den Betrag von Fr. 150.-- berlcksichtigt haben

(act. 45 S. 9). Gemass den schweizerischen Richtlinien und der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung sind indes Kommunikationskosten, wie Radio-, Fernseh-

und Telefongebihren sowie Kosten im Zusammenhang mit einem Internetzugang
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bereits im Grundbetrag enthalten und kénnen nicht zusatzlich berlcksichtigt wer-
den (BGE 126 Ill 353, E. 1.a)aa) S. 357). Das betreibungsrechtliche Existenzmi-
nimum wird, wenn es um Kinderunterhaltsbeitrage geht, nur bei dafir ausreichen-
den finanziellen Verhaltnissen um gewisse Betrage erhoht. Die Nichtberucksichti-
gung dieser Position rechtfertigt sich aber auch deshalb, weil die durch die Spe-
sen abgedeckten Kommunikationskosten auch eine private Nutzung erlauben (In-
ternet, Natel) und die Kosten fur Radio/TV pro Haushalt anfallen und vom Klager
ohnehin héchstens anteilsmassig zu tragen und mit den von ihm getragenen Kos-

ten etwa fur Internet zu verrechnen waren.

6.4. Die Hausrat- und Haftpflichtversicherung mochte die Beklagte, im Gegen-
satz zum Klager (act. 45 S. 10), nur im Umfang von Fr. 20.-- bertcksichtigt haben.
Andernfalls verlangt sie, der Klager sei aufzufordern, die behauptete eigene Ver-
sicherungspolice seiner Lebenspartnerin vorzulegen (act. 58 S. 9). Der Betrag
von gerundet Fr. 40.-- pro Monat ist mit der auf den Klager allein als Versiche-
rungsnehmer lautenden Versicherungspolice belegt (act. 16/14 und act. 28/9).
Dass auch der Hausrat der Lebenspartnerin bzw. von ihr verursachte Drittscha-
den versichert waren, lasst sich, wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat
(act. 47 S. 14), den Akten nicht entnehmen. Allerdings liegt die Versicherungspo-
lice nicht in vollstandiger Kopie bei den Akten. Wahrend es sich bei act. 16/14 nur
um das Deckblatt handelt, ist in act. 28/9 die Seite 4 blank, weshalb nicht zuver-
Iassig beurteilt werden kann, welche Leistungen eingeschlossen sind. Nachdem
die Versicherung per 1. Juli 2009 neu abgeschlossen wurde, kann nicht ausge-
schlossen werden, dass auch die Lebenspartnerin des Klagers mit eingeschlos-
sen sein konnte, wie die Beklagte geltend macht (vorher betrug die Pramie denn
auch nur Fr. 26.-- pro Monat, vgl. act. 15 S. 5). Auch im Rahmen des Pfandungs-
vollzugs wurden durch das Betreibungsamt nur noch Fr. 20.-- anerkannt (vgl.

act. 64/6 bzw. act. 28/7 gegenuber act. 16/4), was auf eine bloss halftige Kosten-
tragung durch den Klager hinweist. Es sind daher unter dieser Position nur

Fr. 20.-- im Bedarf zu bertcksichtigen.

6.5. Die Kosten der Krankenkasse von Fr. 293.-- monatlich sind unbestritten
(act. 45 S. 9 und act. 58 S. 9) und vom Klager belegt (act. 46/3+4). Zwar ist ge-



-21-

mass Versicherungsausweis flr das Jahr 2012 (act. 46/3) auch eine Unfallde-
ckung enthalten, die der Klager aber selber zu Recht unbertcksichtigt lasst,
nachdem er ja bereits Uber seine Arbeitgeberin auch fur Nichtbetriebsunfalle
(NBU) versichert ist. Per 1. Mai 2012 wurde die Monatspramie fur die KVG-
Leistungen erhdht (vgl. act. 64/5). Anstelle von Fr. 373.-- (ohne Unfalldeckung)
betragt sie nunmehr Fr. 395.40. Abzuglich der Umweltabgabe von Fr. 3.50 und
der Pramienverbilligung von Fr. 76.-- verbleiben gerundet Fr. 316.--, welche ab

1. Mai 2012 in die Bedarfsrechnung einzusetzen sind.

6.6. An den Kosten fiur auswartige Verpflegung halt der Klager auch ausgehend
von einer 80 Prozent-Tatigkeit fest, wobei er sich bei seinem Antrag, dafur

Fr. 200.-- (anstatt Fr. 210.--) einzusetzen, behaften lasse (act. 45 S. 9 f.). Die Be-
klagte halt, ausgehend von einer Vollzeitstelle, einen Betrag von max. Fr. 100.--
als gerechtfertigt. Der Klager habe nicht annahernd substantiiert vorgebracht, wie
oft er sich auswarts verpflegen musse und dabei keine Kantine in Anspruch neh-
men konne. Mit den vor Vorinstanz eingesetzten Fr. 210.-- liege man beim Maxi-
malbetrag, welcher angesichts der Umstande (Arbeitsort ..., Kantinenverpflegung

etc.) gerade nicht angezeigt sei (act. 58 S. 9).

Wie schon die Vorinstanz zutreffend erwogen hat (act. 47 S. 16), werden mit dem
Grundbetrag ebenfalls die Verpflegungskosten abgedeckt und ist der Zuschlag fur
die Deckung von anfallenden Mehrkosten bestimmt. Will der Unterhaltspflichtige
den Zuschlag fur die auswartige Verpflegung beanspruchen, hat er darzutun und
nachzuweisen, dass er auf auswartige Verpflegung angewiesen ist und dass ihm
entsprechende Mehrkosten erwachsen. Der Klager macht zwar geltend, dass er
zu mindestens 70 Prozent bei Kunden schweizweit arbeite und pro Woche min-
destens einmal in G.___ im Einsatz sei (act. 27 S. 7). Dass der Klager einen
Grossteil seiner Arbeitszeit ausserhalb seines vertraglichen Arbeitsortes ... ver-
bringt, wie die Vorinstanz erwogen hat (act. 47 S. 16 f.), bestreitet die Beklagte im
Berufungsverfahren nicht. Es trifft aber zu, dass nie dargetan worden ist, wie hau-
fig das konkret der Fall ist. Der Klager hat sodann bestatigt, dass er zum Teil in
Kantinen essen kann, nicht jedochin G.__ (Prot. | S. 43). Es ist auch ge-

richtsnotorisch, dass das Essen in Arbeitgeberkantinen gunstig ist und die im
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Grundbetrag enthaltenen Verpflegungskosten nicht oder nur geringfiigig tber-
steigt. Mangels konkreter Behauptungen durch den Klager rechtfertigt sich bei der
geschilderten Ausgangslage, im Rahmen einer Vollzeitstelle nur die von der Be-
klagten anerkannten Fr. 100.-- als Zuschlag fur auswartige Verpflegung zu be-

rucksichtigen.

6.7. Nicht bertucksichtigt hat der Vorderrichter die Position Kleider-Mehraufwand
in Hohe von Fr. 50.-- monatlich (act. 47 S. 18 f.), was vom Klager beanstandet
wird (act. 45 S. 10). Nicht ersichtlich ist, was an den Ausfihrungen der Vorinstanz
verwunderlich sein soll, und auch deren Auffassung, dass das Gericht im Abande-
rungsverfahren betreffend Unterhaltsbeitrage keineswegs an Entscheide des Be-
treibungsamtes betreffend das Existenzminimum gebunden sei, ist entgegen der
Ansicht des Klagers (act. 45 S. 10) nicht zu beanstanden. Absolut unrealistisch
und unglaubhaft erscheint, dass der Klager die Hose taglich chemisch reinigen
lasse, was rund Fr. 10.-- koste (act. 45 S. 10). Ware dem tatsachlich so, ware ihm
entgegenzuhalten, dass das vollig unnétig ist und waren solche Kosten ohnehin
nicht zu berlcksichtigen. Das tagliche Bugeln des Anzuges wie auch das tagliche
Waschen und Bugeln von Hemden verursacht zwar Aufwand, aber keine mass-
geblichen Kosten, die nicht vom Grundbedarf gedeckt waren. Hingegen durfte ein
tagliches Waschen und Blgeln sowie eine gelegentliche chemische Reinigung
tatsachlich zu einer rascheren Abnttzung der Kleider fihren, die den Ersatz von
Hemden und Anzigen in rascherer Kadenz als Ublich erfordert. Nachdem der
Klager dazu keine konkreten Behauptungen macht, rechtfertigt es sich, im Zu-
sammenhang mit einem uUberdurchschnittlichen Kleiderverbrauch Mehrkosten im
mittleren Betrag von Fr. 30.-- pro Monat (vgl. dazu das Kreisschreiben Ziff. 111./3.3)

im Bedarf des Klagers zu bertcksichtigen.

6.8. Schliesslich hat der Vorderrichter im Bedarf des Klagers, obwohl es sich um
einen Mankofall handle, pro Monat auch Fr. 200.-- fur laufende Steuern beruck-
sichtigt, weil dem Klager nach Abzug aller anderen Positionen und aller von ihm
bisher zu leistenden Unterhaltsbeitrage von seinem hypothetischen Einkommen
Fr. 200.-- verbleiben wirden (act. 47 S. 17 f.). Der Klager halt dafir, sofern die
Beklagte ein etwas erhohtes Minimum an Erwerbsarbeit erbringe, bestehe auch
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bei Gutheissung seiner Antrage kein Manko, weshalb auch die Bericksichtigung
der Steuern gerechtfertigt sei (act. 45 S. 10). Die Beklagte halt dafur, angesichts
der knappen Verhaltnisse seien diese ausser Acht zu lassen, soweit man von ei-

nem Abanderungsanspruch des Klagers ausgehen wirde (act. 58 S. 10).

Bei knappen finanziellen Verhaltnissen darf die Steuerlast im Grundbedarf grund-
satzlich nicht berucksichtigt werden (vgl. Ziff. VI des Kreisschreibens mit Hinwei-
sen und insbesondere BGE 127 11l 289, 292 sowie Urteil 5C.282/2002 vom 27.
Marz 2003, Erw. 2.1). Davon geht sinngemass auch der Klager aus. Unbehelflich
ist seine Argumentation, sofern die Beklagte ein etwas erhéhtes Minimum an Er-
werbsarbeit erbringe, bestehe kein Manko. Die Abanderungsklage bezweckt kei-
ne Revision des Scheidungsurteils (BGE 131 Il 189 E. 2.7.4 S. 199). Es ist somit
nicht zu prifen, welcher Unterhaltsbeitrag auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen
Verhaltnisse als angemessen erschiene. Ausgangspunkt bildet vielmehr das
Scheidungsurteil, das massgebend dafur ist, welche Lebenshaltung der Bemes-
sung des Unterhaltsbeitrags zugrunde gelegen hat. Daran ist der Abanderungs-
richter gebunden, selbst wenn sich die Annahmen des Scheidungsrichters im
Nachhinein als unrichtig erweisen sollten. Dieser im Scheidungszeitpunkt
gegebenen Lebensstellung hat das Abanderungsgericht die aktuelle gegenuber-
zustellen und zu prufen, ob und in welchem Umfang sich die wirtschaftlichen
Verhaltnisse erheblich, dauernd und unvorhersehbar verandert haben

(BGer 5C.197/2003 vom 30. April 2004, E. 2.1; BGer 5C.112/2005 vom 4. August
2005, E. 3.1.4). Im Scheidungszeitpunkt erzielte die Beklagte kein Einkommen.
Ihr gebuhrender Unterhalt war nicht gedeckt. Eine Reduktion der Unterhaltsbei-
trage an die Klagerin wurde fur den Fall vorgesehen, dass sie ein jahrliches Net-
toerwerbseinkommen von mehr als Fr. 18'000.-- erzielt (act. 3 = act. 38/36:
Scheidungsurteil vom 4. Februar 2003, Dipsositiv-Ziff. 5). Gemass Abanderungs-
urteil vom 27. Februar 2007 sollten sich die herabgesetzten Unterhaltsbeitrage
um die Halfte des Fr. 3'000.-- pro Monat Ubersteigenden Nettoeinkommens oder
Ersatzeinkommens der Beklagten des Vorjahres reduzieren (act. 4, Dispo.Ziff. 2).
Die Beklagte erzielt kein solches Einkommen (vgl. nachstehend Ziff. 7). Der Kla-

ger kann nicht verlangen, dass die Beklagte mehr arbeiten muss, damit kein Man-
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ko entstehe. Dementsprechend ist ein Betrag flr Steuern im Notbedarf nicht zu

berucksichtigen.

6.9. Zu Recht hat der Vorderrichter den vom Klager seiner Tochter . aus
zweiter Ehe geschuldeten monatlichen Unterhaltsbeitrag von Fr. 1'100.-- nicht in
seinem Bedarf berlcksichtigt. Es kann vollumfanglich auf die zutreffenden Erwa-
gungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden (act. 47 S. 19 f.). Was der
Klager dagegen vortragt, ist nicht stichhaltig. Es trifft zwar zu (act. 45 S. 10), dass
die Kinder aus beiden Ehen des Klagers gleich zu behandeln sind. Gerade um ei-
ne Ungleichbehandlung zu verhindern, ist bei der Berechnung des Unterhalts flr
das eine Kind der Unterhalt fur das andere Kind im Bedarf des Rentenschuldners
nicht zu berlcksichtigen. Entgegen der Behauptung des Klagers wurde ferner das
von der Vorinstanz herangezogene Urteil des Bundesgerichts 5A_272/2010 vom
30. November 2010 E. 4.2.2. und 4.2.3 in die amtliche Sammlung aufgenommen
(vgl. BGE 137 1lI 59, E. 4.2.2 und 4.2.3). Dass sich das Urteil nicht wirklich auf ei-
nen analogen Fall beziehe (act. 45 S. 10), ist unerheblich; die Grundsatze treffen
ausdrucklich in gleicher Weise zu, wenn, wie vorliegend, die Gleichbehandlung
der alteren Kinder aus der ersten Ehe mit den jungeren Halbgeschwistern aus der
zweiten Ehe desselben Vaters in Frage steht (BGE 137 11l 59, Erw. 4.2.4 mit Hin-

weis).

6.10. Zusammenfassend ist von folgendem Notbedarf des Klagers auszugehen:

Grundbetrag Fr.  850.--
Mietzinsanteil Fr. 1'100.--
Telefon/Radio/TV/Internet Fr. --.--
Hausrat- und Haftpflichtversicherung Fr. 20.--
Krankenkasse Fr. 293--
Auswaértige Verpflegung Fr. 100.--
Mehrkosten Kleiderverbrauch Fr. 30.--
Steuern Fr. -
Total Fr. 2'393.--

massgebend Fr. 2'400.--
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Aufgrund der Erhohung der Krankenkassenpramie auf Fr. 316.-- betragt der mas-
sgebende Bedarf ab Mai 2012 gerundet Fr. 2'420.--.

7. Einkommen und Bedarf der Beklagten

7.1. Was den Bedarf der Beklagten betrifft, ist der Vorderrichter von den Zahlen
gemass Abanderungsentscheid aus dem Jahre 2007 ausgegangen, wonach sich
ihr Existenzminimum auf Fr. 5'365.-- belauft. Das Einkommen der Beklagten bezif-
ferte er auf Fr. 535.-- pro Monat (act 47 S. 21). Dies blieb unbestritten. Der Klager
beanstandet einzig das Nichteingehen des Einzelgerichts auf seinen Einwand,
dass die Beklagte keinem ins Gewicht fallenden Erwerb nachgehe (act. 45 S. 4).
Er habe darauf aufmerksam gemacht, dass die Beklagte Iangst einer ausgedehn-

teren Erwerbstatigkeit nachgehen kénnte und musste (act. 45 S. 11).

7.2. Der Abanderung der Unterhaltsrente liegt regelmassig eine erhebliche und
dauernde Veranderung der wirtschaftlichen Verhaltnisse zumindest eines der Be-
teiligten zugrunde. Hingegen ist das Abanderungsverfahren, wie bereits vorste-
hend in Ziff. 6.8 festgehalten, keine Revision und ermoglicht keine umfassende
Neubeurteilung der Rechtslage. Obwohl sich infolge der Notwendigkeit, die (ver-
anderten) wirtschaftlichen Verhaltnisse zu wirdigen, im Abanderungsverfahren
oftmals dieselben Fragen stellen, welche bereits im urspriinglichen Entscheid zu
beantworten waren, durfen nur gerade die veranderten Tatsachen und ihre vo-
raussichtliche Weiterentwicklung, nicht aber die gerichtlichen Feststellungen und
Wertungen des friheren Prozesses neu beurteilt werden (Spycher/Hausheer,
Handbuch des Unterhaltsrechts, S. 595, Rz 09.14). Im Scheidungszeitpunkt er-
zielte die Beklagte — wie bereits ausgefihrt — kein Einkommen. Ihr gebuthrender
Unterhalt war nicht gedeckt. Eine Reduktion der Unterhaltsbeitrage an die Klage-
rin wurde fur den Fall vorgesehen, dass sie ein jahrliches Nettoerwerbseinkom-
men von mehr als Fr. 18'000.-- erzielt (act. 3 = act. 38/36: Scheidungsurteil vom
4. Februar 2003, Dipsositiv-Ziff. 5). Im ersten Abanderungsverfahren erzielte die
Beklagte immer noch kein Einkommen und es war ihr gebuhrender Unterhalt wei-

terhin nicht gedeckt. Gemass Abanderungsurteil vom 27. Februar 2007 sollten
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sich die herabgesetzten Unterhaltsbeitrage um die Halfte des Fr. 3'000.-- pro Mo-
nat Ubersteigenden Nettoeinkommens oder Ersatzeinkommens der Beklagten des
Vorjahres reduzieren (vgl. act. 4, Dispo.Ziff. 2). Diese Voraussetzungen fur eine
Reduktion sind zur Zeit unbestritten nicht gegeben. Der Klager kann daruber hin-
aus nicht verlangen, dass die Beklagte mehr arbeiten misse. Da weder im Schei-
dungsurteil noch im Abanderungsurteil eine den gebuhrenden Bedarf deckende
Rente an die Beklagte festgesetzt werden konnte, konnte eine Verbesserung ihrer
Verhaltnisse ohnehin nicht (Art. 129 Abs. 1 ZGB) bzw. nur im in den Entscheiden

vorgesehenen Umfang berticksichtigt werden.

8. Unterhaltsbeitrage

8.1. Es ist damit von folgenden Faktoren auszugehen:

Einkommen:

Klager hypothetisch (100 %-Pensum) Fr. 6'700.--
Beklagte Fr. 535.--
Total Fr. 7'235.--

Anzufligen bleibt, dass das effektive Nettoeinkommen des Klagers im Jahre 2010

(inkl. Arbeitslosentaggelder) noch Fr. 7'693.-- monatlich betrug.

Existenzminimum:

Klager Fr. 2'400.-- / 2'420.--
Beklagte Fr. 5'365.--

Total Fr. 7'765.-- | 7'785.--

Es resultiert ein Manko von Fr. 530.-- / Fr. 550.-- (bzw. bezogen auf das effektive
Einkommen im Jahre 2010 von Fr. 72.--), weshalb die Leistungsfahigkeit des Kla-
gers zu ermitteln ist. Diese betragt Fr. 4'300.--, ab Mai 2012 Fr. 4'280.-- (bzw. be-

zogen auf das effektive Einkommen im Jahre 2010 Fr. 5'293.--).

8.2. Die bisherigen Unterhaltsbeitrage an die Beklagte (Fr. 1'700.--), den ge-

meinsamen Sohn C. (Fr. 1'300.--) und die Tochter I. aus zweiter Ehe
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(Fr. 1"100.--) betragen insgesamt Fr. 4'100.--. Der Klager ist damit in der Lage, die
gemass Abanderungsurteil vom 27. Februar 2007 geschuldeten Unterhaltsbeitra-
ge zu bezahlen. Er ware sogar in der Lage, seiner Tochter ebenfalls einen Unter-
haltsbeitrag von (nahezu) Fr. 1'300.-- zu bezahlen. Der Vorderrichter hat die Ab-

anderungsklage daher zu Recht abgewiesen.

9.  Anweisung an den Schuldner

9.1. Der Klager ist mit der Schuldneranweisung in Bezug auf den Kinderunter-
haltsbeitrag ausdrtcklich einverstanden (act. 45 S. 11). Schon vor Vorinstanz an-
erkannte er die Widerklage hinsichtlich des Kinderunterhaltsbeitrages im Umfang
von Fr. 1'100.-- (act. 27 S. 11). Hingegen bestreitet er ein Verschulden an der
(teilweisen) Nichterbringung des nachehelichen Unterhaltsbeitrages an die Be-
klagte. Er habe stets geleistet, was er im Rahmen des Notbedarfs habe leisten

konnen (act. 45 S. 11). Insoweit sei die Widerklage abzuweisen.

9.2. Bezuglich der Voraussetzungen fur die Anordnung einer Anweisung kann
auf Art. 132 Abs. 1 ZGB (und Art. 291 ZGB) sowie auf die zutreffenden Ausflh-
rungen des Vorderrichters verwiesen werden (act. 47 S. 23 f.). Ein Verschulden
ist nicht vorausgesetzt, doch muss die Pflichtvergessenheit eine gewisse Schwere
aufweisen. Zusatzlich muss beflrchtet werden, der Unterhalt werde auch kunftig
nicht oder nur unptnktlich bezahlt. Eine Vernachlassigung der Unterhaltspflicht
liegt bereits dann vor, wenn der Unterhaltsbeitrag wiederholt nicht vollstandig
und/oder unpunktlich bezahlt wird und zu beflrchten ist, dass dies auch in Zukunft
geschehen wird (THOMAS SUTTER/DIETER FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurich 1999, Art. 132 N 7).

9.3. Der Vorderrichter hat erwogen, es liege mit dem Abanderungsurteil vom

27. Februar 2007 ein vollstreckbarer Rechtstitel vor, zumal auch die vorliegende
Abanderungsklage abgewiesen werden. Es bestlunden ferner keine Zweifel daran,
dass der Klager seine Unterhaltspflicht vernachlassigt habe. Es sei bereits ein
Verfahren bezuglich Schuldneranweisung gefihrt worden, welches als gegen-
standslos abgeschrieben worden sei. In den betreffenden Entscheiden des Be-

zirks- und Obergerichts sei indes detailliert umschrieben, inwieweit der Klager
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seine Zahlungspflicht vernachlassigt habe. (act. 47 S. 24 f. i.V. mit S. 5 f. und

act. 17/1-2). Auch beim eingereichten Zahlungsbeleg fur den November 2010
(act. 16/7) falle auf, dass kein einziger Unterhaltsbeitrag im vollen Umfang bezahlt
worden sei (act. 47 S. 24). Aufgrund seiner Ausserungen sei zudem davon aus-
zugehen, dass der Klager die von ihm geschuldeten Unterhaltsbeitrage weiterhin

nur in reduziertem Umfang bezahlen werde (act. 47 S. 25).

9.4. Der Klager wendet ein, dass kein einziger Unterhaltsbeitrag vollumfanglich
bezahlt worden sei, ergebe weder ein schuldhaftes Verhalten noch einen Hinweis
auf die Gefahr dauerhafter Mangelzahlung. Seit dem Beginn der Arbeitslosigkeit
hatten ihm die Mittel fUr eine volle Zahlung nicht zur Verfugung gestanden. Die
von ihm beantragten Verpflichtungen kdnne er aber erflullen. Unzulassig seien die
Hinweise auf die Entscheide von Bezirks- und Obergericht in act. 17/1-2. Das

Kassationsgericht habe diese aufgehoben (act. 45 S. 11).

9.5. Es trifft zu, dass das Kassationsgericht den Beschluss der I. Zivilkammer
des Obergerichts des Kantons Zurich vom 11. Juni 2010 in Gutheissung der Be-
schwerde aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwagungen zur Neubeurtei-
lung an die Vorinstanz zurlickgewiesen hat (act. 20 Dispo.-Ziff. 1). Allerdings wur-
den in diesem Beschluss jene Erwagungen nicht beanstandet, welche feststellten,
in welchem Umfang der Klager seine Unterhaltsbeitrage an die Beklagte und sei-
nen Sohn nicht geleistet hat. Unter Verweis auf die Tabelle auf S. 11 im angefoch-
tenen Entscheid (vgl. vorliegend act. 17/2 S. 11 f.) hielt das Kassationsgericht
fest, dass der Klager von April 2009 bis Januar 2010 (zehn Monate) Unterhalts-
zahlungen im Umfang von Fr. 7'828.-- fur die Beklagte und Fr. 12'724.-- fir Sohn
C.__ ,total also Fr. 20'552.-- geleistet habe, wahrenddem jedoch Fr. 31'800.--
(Fr. 18'020.-- fur die Beklagte und Fr. 13'780.-- fir C.___ ) zu leisten gewesen
waren. Somit habe er in diesen zehn Monaten Fr. 11'248.-- zu wenig geleistet
(act. 20 S. 20). Mit den Beilagen zur nachgereichten Steuererklarung 2010

(act. 64/1) legte der Klager sodann eine eigene Liste der Zahlungen von Unter-
haltsbeitragen an die Kinder und die Ex-Ehefrauen samt Zahlungsbelegen ins
Recht. Danach leistete er im Jahre 2010 folgende Unterhaltsbeitrage an die Be-

klagte:
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14.01.2010 Fr. 314.95 (fur Dezember 2009)
20.01.2010 Fr. 1'126.70 (fur Januar 2010)
05.03.2010 Fr. 655.80 (fur Februar 2010)
23.03.2010 Fr. 300.40 (fur Marz 2010)
16.04.2010 Fr. 1'196.55 (fur April 2010)
11.05.2010 Fr. 1'283.10 (fir Mai 2010)
08.06.2010 Fr. 887.70 (fur Juni 2010)
09.07.2010 Fr. 1'201.35 (fir Juli 2010)
09.08.2010 Fr. 1'183.45 (fir August 2010)
08.09.2010 Fr. 400.00 (fir September 2010)
29.10.2010 Fr. 200.00 (fur November 2010)
01.12.2010 Fr. 200.00 (fur Dezember 2010)
29.12.2010 Fr. 100.00 (fur Januar 2011)

Insgesamt leistete der Klager damit fur das Jahr 2010 Unterhaltsbeitrage von

Fr. 8735.05 an die Beklagte, anstelle von Fr. 21'624.-- (12 x Fr. 1'802.-- = UB
gemass Abanderungsurteil indexiert). Die Unterhaltsbeitrage wurden damit wie-
derholt unvollstandig und immer unpunktlich bezahlt; flir Oktober 2010 erfolgte
uberhaupt keine Zahlung. Selbst wenn man nur den Zeitraum vor der beantragten
Abanderung (d.h. Januar bis Juli 2010) berucksichtigt (davon ausgehend, nach
Ansicht des Klager sei ab diesem Zeitpunkt nichts mehr oder zumindest weniger
zu leisten gewesen), ergibt sich kein anderes Bild. Anstelle von geschuldeten

Fr. 12'614.-- leistete der Klager in diesem Zeitraum in ganzlich unterschiedlichen
Betragen und unpunktlich Fr. 6'651.60. Den gemass Abanderungsurteil geschul-
deten Betrag hat er jedenfalls seit April 2009 nie geleistet. Dass sich die Situation
im Jahre 2011 geandert hatte, behauptet er selber nicht. Damit kann festgestellt
werden, dass der Klager die Unterhaltspflicht gegenlber der Beklagten in erhebli-
chem Umfang und Uber geraume Zeit nicht erfullt hat. Die Grinde dafur sind un-
erheblich, und es kommt nicht auf ein Verschulden an, weshalb eine Vernachlas-
sigung zu bejahen ist. Ebenso wenig zu beanstanden ist, wenn die Vorinstanz da-
von ausgeht, es musse zudem befurchtet werden, dass der Klager auch in Zu-
kunft seine Unterhaltspflicht vernachlassigen werde. Zutreffend folgert sie, dass
der Klager aufgrund seiner Ausserungen wohl davon ausgeht, dass er die Unter-
haltsbeitrage nicht bezahlen kénnen wird, falls er mit seinen Begehren nicht

durchdringt. Auch im Berufungsverfahren halt er daran fest, dass er die Unter-
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haltsbetrage (nur) dann bezahlen kénnen wird, wenn sie seinen beantragten Be-
gehren entsprechen, wobei er eine Aufhebung der nachehelichen Unterhaltsbei-
trage an die Beklagte fordert. Da seinen Begehren nicht entsprochen wird, muss
angenommen werden, dass er die geschuldeten Unterhaltsbeitrage auch weiter-

hin nur in einem reduzierten Umfang bezahlen wird.

9.6. Sind die Voraussetzungen fur eine Anweisung somit erfullt, ist die Anord-

nung der Vorinstanz zu bestatigen.

10. Ergebnis

Die Berufung erweist sich insgesamt als unbegrindet und der angefochtene Ent-

scheid ist zu bestatigen.

11. Kosten- und Entschadigungsfolgen

11.1. Ausgangsgemass ist die erstinstanzliche Kosten- und Entschadigungsrege-
lung zu bestatigen (Dispositiv-Ziff. 3-5), und hat der Klager auch die Prozesskos-
ten fur das Berufungsverfahren zu tragen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Diese umfassen
die Gerichtskosten und die Parteientschadigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Bei der
Festsetzung ist auch im Berufungsverfahren von einem Streitwert von ca.

Fr. 194'000.-- (vgl. zur Berechnung das angefochtene Urteil act. 47 S. 27) auszu-

gehen.

11.2. Die Entscheidgebuhr ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 sowie § 4
Abs. 1-3 GebV OG auf Fr. 4'500.-- anzusetzen, zufolge Gewahrung der unentgelt-
lichen Rechtspflege aber einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 122
Abs. 1 lit. b ZPO). Die Nachzahlungspflicht gemass Art. 123 ZPO bleibt vorbehal-

ten.

11.3. Uberdies erscheint eine Parteientschadigung fiir das Rechtsmittelverfahren
von Fr. 4'000.-- als angemessen (§ 13 Abs. 1 und 2i.V. mit § 4 Abs. 1-3 und § 11
Abs. 1 AnwGebVO). Der Ersatz der Mehrwertsteuer wurde verlangt, weshalb ein
solcher zuzusprechen ist (vgl. act. 58 S. 2). Da die Parteientschadigung ange-

sichts der finanziellen Lage des Klagers von diesem voraussichtlich nicht ein-
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bringlich sein wird, ist sie Rechtsanwalt lic.iur. Y. direkt aus der Gerichts-
kasse auszubezahlen; der Anspruch geht mit der Zahlung auf die Gerichtskasse
Uber (Art. 122 Abs. 2 ZPO).

Es wird erkannt:

1.  Die Klage wird abgewiesen.

2. In Gutheissung der Widerklage wird die Arbeitgeberin des Klagers, die

D. AG, ... [Adresse], angewiesen, ab Erhalt dieses Urteilsauszuges
vom jeweiligen monatlichen Gehalt des Klagers A. den Betrag von
Fr. 3'000.— direkt auf das Konto der Beklagten B. bei der E.

(IBAN CH...) zu Uberweisen, unter Androhung doppelter Zahlungspflicht im

Unterlassungsfalle.

Diese Anweisung gilt solange, als der Klager von der D. AG ein Salar

erhalt oder kein anderslautender gerichtlicher Entscheid ergeht.

3. Das erstinstanzliche Kosten- und Entschadigungsdispositiv (Dispositiv-Ziffer
3-5) wird bestatigt.

4. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf Fr. 4'500.-- und
dem Klager auferlegt, jedoch zufolge Gewahrung der unentgeltlichen
Prozessflhrung einstweilen auf die Staatskasse genommen. Die
Nachzahlungspflicht gemass Art. 123 ZPO bleibt vorbehalten.

5.  Der Klager wird verpflichtet, dem Rechtsvertreter der Beklagten, Rechtsan-
walt lic. iur Y., eine Parteientschadigung von Fr. 4'320.-- (inkl. MWST)
zu bezahlen. Die Parteientschadigung wird Rechtsanwalt lic. iur.

Y. direkt aus der Gerichtskasse ausbezahlt; der Anspruch geht auf die

Gerichtskasse Uber.

6.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien, sowie an das Einzelgericht im or-

dentlichen Verfahren des Bezirkes Winterthur und an die Obergerichtskasse,
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sowie hinsichtlich Urteilsdispositiv Ziffer 2, 6 und 7 an die D. AG, ...
[Adresse], je gegen Empfangsschein.

Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmit-

telfrist an die Vorinstanz zuruick.

7.  Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes uber das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.

Es handelt sich um eine vermogensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert betragt
Fr. 194'000.--.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.

Obergericht des Kantons Zirich
II. Zivilkammer

Die Gerichtsschreiberin:

lic. iur. K. Wili

versandt am:



	Urteil vom 15. Juni 2012
	Rechtsbegehren: (act. 27 und act. 15)
	Urteil des Bezirksgerichtes Winterthur vom 30. September 2011:
	1. Die Klage wird abgewiesen.
	2. In Gutheissung der Widerklage wird die Arbeitgeberin des Klägers, die D._____ AG, … [Adresse], angewiesen, ab Erhalt dieses Urteilsauszuges vom jeweiligen monatlichen Gehalt des Klägers A._____ den Betrag von Fr. 3'000.– direkt auf das Konto der Be...
	3. Die Gerichtsgebühr (Pauschalgebühr) wird festgesetzt auf Fr. 1'500.–.
	4. Die Kosten werden dem Kläger auferlegt, jedoch zufolge Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Die in § 92 ZPO/ZH umschriebene Nachzahlungspflicht für die Gerichtskosten und Anwaltskosten bleibt vorb...
	5. Der Kläger wird verpflichtet, dem Rechtsvertreter der Beklagten, Rechtsanwalt lic. iur. Y._____, eine Prozessentschädigung von Fr. 6'500.– inkl. MWST zu entrichten. Die Prozessentschädigung wird Rechtsanwalt lic. iur. Y._____ direkt aus der Gericht...
	6./7. Schriftliche Mitteilung / Rechtsmittelbelehrung
	(act. 47 S. 27 ff.)
	Berufungsanträge:
	Erwägungen:
	1. Sachverhalt und Prozessgeschichte
	1.1. Die Parteien heirateten am tt.mm.1987 in …. Aus der Ehe hervorgegangen sind die beiden Kinder F._____, geb. tt.mm.1989 und C._____, geb. tt.mm.1995 (act. 38/4).
	1.2. Die Ehe der Parteien wurde mit Urteil des Einzelrichters in Ehesachen am Bezirksgericht Winterthur vom 23. April 1999 getrennt und mit Urteil des Einzelrichters im ordentlichen Verfahren des Bezirkes Winterthur vom 4. Februar 2003 geschieden (act...
	1.3. Mit Eingabe vom 30. Mai 2010 (act. 1) erhob der Kläger beim Einzelgericht im ordentlichen Verfahren des Bezirkes Winterthur erneut Klage auf Abänderung des mit Urteil vom 27. Februar 2007 abgeänderten Scheidungsurteils vom 4. Februar 2003. Am 15....
	1.4. Gegen das Urteil vom 30. September 2011 erhob der Kläger mit Eingabe vom 9. November 2011 rechtzeitig Berufung mit den eingangs wiedergegebenen Anträgen (act. 45). Mit Beschluss vom 5. Dezember 2011 trat die Kammer auf den (vorsorglichen) prozess...
	1.5. Das Verfahren erweist sich als spruchreif.

	2. Anwendbares Recht
	2.1. Am 1. Januar 2011 ist die eidgenössische Zivilprozessordnung (ZPO) in Kraft getreten. Das bezirksgerichtliche Verfahren zwischen den Parteien war am 1. Januar 2011 bereits rechtshängig. Für dieses gilt daher das bisherige Verfahrensrecht bis zum ...
	2.2. Für die Rechtsmittel gilt hingegen das Recht, das bei der Eröffnung des Entscheides in Kraft ist (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Da das angefochtene Urteil vom  30. September 2011 nach dem 1. Januar 2011 eröffnet wurde, beurteilt sich die Zulässigkeit des...
	2.3. Hinzuweisen ist insbesondere auf die Novenbeschränkung im Berufungsverfahren. Art. 317 Abs. 1 ZPO ist anwendbar und das Vorbringen neuer Tatsachen und/oder Beweismittel ist beschränkt in denjenigen Verfahren, in welchen die Verhandlungsmaxime gil...
	Die vom Kläger im Berufungsverfahren am 23. April 2012 nachgereichten Urkunden datieren alle zwischen dem 28. November 2011 und Ende März 2012 (ausgenommen diverse Beilagen zur Steuererklärung 2010 in act. 64/1) und damit nach dem angefochtenen Entsch...

	3. Vorsorgliche Massnahmen
	3.1. Mit seinen Berufungsanträgen stellte der Kläger den Antrag, es seien die schon vor dem Einzelgericht am 15. September 2010 beantragten vorsorglichen Massnahmen anzuordnen (act. 45 S. 2). Die Kammer erwog mit Beschluss vom 5. Dezember 2011 (act. 4...
	3.2. Eventualiter verlangte der Kläger die Anordnung entsprechender vorsorglicher Massnahmen "ab jetzt", d.h. vom Zeitpunkt der Einreichung der Berufung an (act. 45 S. 3). Dieses Begehren hat er mit Schreiben vom 1. Februar 2012 (auch soweit es als Re...

	4. Grundlagen des Abänderungsverfahrens und Voraussetzungen für die Abänderung
	Der Vorderrichter hat die Grundlagen des Abänderungsverfahrens und die Voraussetzungen für die Abänderung zutreffend dargelegt und ist zum Schluss gekommen, dass die Voraussetzungen für eine Abänderung erfüllt seien. Es liege aktuell eine Einkommensve...

	5. Einkommen des Klägers
	5.1. Im Zeitpunkt der Scheidung betrug das Nettoeinkommen des Klägers  Fr. 12'000.-- (act. 3 Dispositiv Ziff. 5), im Zeitpunkt der ersten Abänderung der Unterhaltsbeiträge am 27. Februar 2007 Fr. 10'700.-- inkl. Anteil 13. Monatslohn, exkl. Kinderzula...
	5.2. Der Kläger beanstandet im Berufungsverfahren das Abstellen auf ein hypothetisches Einkommen und die verweigerte Berücksichtigung des aktuellen Einkommens des Klägers, wie auch die Nichtanerkennung von Berufsspesen von  Fr. 290.-- in Bezug auf das...
	5.3. Gemäss Lohnausweis für das Jahr 2010 betrug das Nettoeinkommen  des Klägers bei der D._____ AG ab 1. August 2010 bis 31. Dezember 2010  Fr. 26'807.-- oder monatlich Fr. 5'361.40. Zusätzlich wurden ihm Pauschalspesen von Fr. 1'880.-- ausbezahlt (a...
	5.4. Bezogen auf Spesenentschädigungen gilt der Grundsatz, dass diese nur dann nicht zum Einkommen gehören, wenn damit Auslagen ersetzt werden, die dem Unterhaltsschuldner bei seiner Berufsausübung tatsächlich entstehen. Ist das nicht der Fall, muss d...
	5.4.1.  Der Kläger machte vor Vorinstanz geltend, er verwende die Spesen grösstenteils zur Deckung seiner geschäftlichen Mobiltelefon- und Internetkosten, nämlich Fr. 165.-- Kosten für "Business Natel", Fr. 59.-- Kosten für "Business Modem" sowie Fr. ...
	5.4.2.  Der Kläger hält im Berufungsverfahren an seinen Ausführungen vor Vorinstanz fest und legt diverse Mobilkommunikations-Rechnungen von ... ins Recht (act. 45 S. 8 f. und act. 46/6, act. 64/1 Beilagen).
	Was die behaupteten Internetkosten von Fr. 45.-- pro Monat betrifft, liegen (Zahlungs-)Belege für die Monate August bis Dezember 2010 bei den Akten (act. 16/8 letzte Seite, Beilagen zur Steuererklärung act. 64/1). Dass es sich dabei um einen Interneta...
	Der Kläger belegt ferner neu die Kosten für ein Abonnement … in Höhe von Fr. 165.-- monatlich. Hinzu kommen monatliche Verbindungskosten in unterschiedlicher Höhe (act. 46/6). In den Monaten März bis August 2011 betrugen die Abonnement- und Verbindung...
	Überdies belegt der Kläger neu auch die Kosten für ein Abonnement … in Höhe von Fr. 59.-- monatlich (act. 46/6). Dabei handelt es sich um ein Daten-Abo für den mobilen Austausch grosser Datenmengen und erlaubt, jederzeit und überall auf das Internet u...
	Insgesamt betragen damit die durchschnittlichen Kosten für geschäftliche Kommunikation Fr. 286.70 (Fr. 45.-- + Fr. 182.70 + Fr. 59.--), welche durch die Spesenentschädigung von Fr. 290.-- zu decken sind. Der Spesenersatz ist daher nicht als Lohnbestan...
	5.5. Auszugehen ist damit von einem tatsächlichen monatlichen Nettoeinkommen des Klägers von gerundet Fr. 7'700.-- für das Jahr 2010 und – für seine 80%-Anstellung – von gerundet Fr. 5'360.-- für das Jahr 2011. Gemäss Vertragszusatz vom 25. Januar 201...
	Der Vorderrichter erwog, der Kläger habe sich ein hypothetisches Einkommen anrechnen zu lassen. Er hielt im Wesentlichen fest, der Kläger habe sich um eine Vollzeitstelle zu bemühen, was er unzureichend getan habe. Die Frage, weshalb sich das Arbeitsp...
	5.5.1.  Der Kläger erachtet es als willkürlich und unhaltbar, dass der Vorderrichter sein Verhalten analog den Feststellungen des Amtes für Wirtschaft und Arbeit (AWA) in act. 28/5 werte. Aus der Sicht der Arbeitsmarktbehörde hätte er schlimmstenfalls...
	Der Vorderrichter hielt fest, rechtlich seien die Feststellungen des AWA für das Gericht nicht bindend, trügen aber ebenso wenig zur Überzeugungskraft der Ausführungen des Klägers bei. Vielmehr deute der Entscheid darauf hin, dass der Kläger tatsächli...
	5.5.2.  Der Kläger bemängelt weiter, der Vorderrichter habe zwar einen Bericht der heutigen Arbeitgeberin eingefordert, stelle aber nicht 1 zu 1 darauf ab (act. 45 S. 6). Es treffe nicht zu, dass die Arbeitgeberin die Frage, weshalb sich das Arbeitspe...
	Der Vorderrichter forderte am 27. Juni 2011 bei der D._____ AG einen Bericht zu verschiedenen Fragen an (act. 30), u.a. auch dazu, weshalb der Kläger lediglich zu einem 80 Prozent Pensum eingestellt sei, ob sich sein Pensum auf 100 Prozent ausdehnen l...
	5.5.3.  Der Kläger moniert weiter, zwar anerkenne das Einzelgericht, dass es für den Kläger, unter Berücksichtigung des Konkurrenzverbotes, "schwierig sein" dürfte, "eine Teilzeitstelle in seinem Spezialisierungsgebiet" zu finden. Trotzdem mute es ihm...
	Es trifft nicht zu, dass der Vorderrichter dem Kläger zumutet, eine Teilzeitstelle zu 20% zu finden. Vielmehr geht er davon aus, dass das tatsächlich auf dem Spezialisierungsgebiet des Klägers nicht möglich sei (act. 47 S. 11). Von einer Teilzeitstell...
	5.5.4.  Der Kläger beanstandet sodann die Erwägung des Vorderrichters, dass es unwahrscheinlich sei, dass der Kläger aufgrund seines psychischen Zustandes nur zu 80 Prozent arbeiten könne, dies unter Einlegung eines Arztzeugnisses, wonach er seit 2010...
	Der Kläger hat vor Vorinstanz nie behauptet, aus gesundheitlichen Gründen nur zu 80 Prozent arbeitsfähig zu sein. Die Abänderungsklage leitete er zunächst nur mit Bezug auf die Unterhaltsbeiträge an die Beklagte ein, weil er seit längerem arbeitslos s...
	Auch im am 9. November 2011 angehobenen Berufungsverfahren behauptet der Kläger nicht etwa ausdrücklich, nur zu 80% arbeitsfähig zu sein. Er macht einzig geltend, dass die Krankheit bei der Stellsuche erschwerend hinzukomme (act. 45 S. 8). Zwar reicht...
	Nur ergänzend bleibt Folgendes festzuhalten: Selbst wenn davon ausgegangen werden wollte, der Kläger habe im Berufungsverfahren sinngemäss neu eine dauernde Arbeitsunfähigkeit im Umfang von 20% behauptet, wäre eine solche Behauptung nur im Zusammenhan...
	5.5.5. Soweit der Kläger wiederholt geltend macht, die Erwerbsminderung auf das heutige Einkommen sei aller Voraussicht nach dauernd (act. 45 S. 7 f.), wurde bereits erwogen, dass der Suche einer Vollzeitstelle nichts im Wege steht. Selbst wenn die ge...
	5.6. Es bleibt damit dabei, dass die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens gerechtfertigt erscheint. Rechnet man den gegenwärtigen Monatslohn ohne Spesenentschädigung auf 100 % hoch, so ergibt sich ein Nettoeinkommen von (gut) Fr. 6'700.--. Davon...

	6. Bedarf des Klägers
	6.1. Den Bedarf des Klägers bezifferte der Vorderrichter mit Fr. 2'900.-- (act. 47 S. 13 ff.) wie folgt:
	Auf die einzelnen Positionen ist nachfolgend einzugehen.
	6.2.  Der Grundbetrag von Fr. 850.-- wie auch der Mietzinsanteil von Fr. 1'100.-- sind unbestritten.
	6.3. In den Kosten für Telefon/Radio/TV/Internet ist – wie bereits erwogen – ein Mehrbetrag von Fr. 50.-- für die berufliche Tätigkeit enthalten. Werden die beruflichen Aufwendungen durch die Spesen gedeckt, entfällt dieser Mehrbetrag. Der Kläger möch...
	6.4. Die Hausrat- und Haftpflichtversicherung möchte die Beklagte, im Gegensatz zum Kläger (act. 45 S. 10), nur im Umfang von Fr. 20.-- berücksichtigt haben. Andernfalls verlangt sie, der Kläger sei aufzufordern, die behauptete eigene Versicherungspol...
	6.5. Die Kosten der Krankenkasse von Fr. 293.-- monatlich sind unbestritten  (act. 45 S. 9 und act. 58 S. 9) und vom Kläger belegt (act. 46/3+4). Zwar ist gemäss Versicherungsausweis für das Jahr 2012 (act. 46/3) auch eine Unfalldeckung enthalten, die...
	6.6. An den Kosten für auswärtige Verpflegung hält der Kläger auch ausgehend von einer 80 Prozent-Tätigkeit fest, wobei er sich bei seinem Antrag, dafür  Fr. 200.-- (anstatt Fr. 210.--) einzusetzen, behaften lasse (act. 45 S. 9 f.). Die Beklagte hält,...
	Wie schon die Vorinstanz zutreffend erwogen hat (act. 47 S. 16), werden mit dem Grundbetrag ebenfalls die Verpflegungskosten abgedeckt und ist der Zuschlag für die Deckung von anfallenden Mehrkosten bestimmt. Will der Unterhaltspflichtige den Zuschlag...
	6.7. Nicht berücksichtigt hat der Vorderrichter die Position Kleider-Mehraufwand in Höhe von Fr. 50.-- monatlich (act. 47 S. 18 f.), was vom Kläger beanstandet wird (act. 45 S. 10). Nicht ersichtlich ist, was an den Ausführungen der Vorinstanz verwund...
	6.8. Schliesslich hat der Vorderrichter im Bedarf des Klägers, obwohl es sich um einen Mankofall handle, pro Monat auch Fr. 200.-- für laufende Steuern berücksichtigt, weil dem Kläger nach Abzug aller anderen Positionen und aller von ihm bisher zu lei...
	Bei knappen finanziellen Verhältnissen darf die Steuerlast im Grundbedarf grundsätzlich nicht berücksichtigt werden (vgl. Ziff. VI des Kreisschreibens mit Hinweisen und insbesondere BGE 127 III 289, 292 sowie Urteil 5C.282/2002 vom 27. März 2003, Erw....
	6.9. Zu Recht hat der Vorderrichter den vom Kläger seiner Tochter I._____ aus zweiter Ehe geschuldeten monatlichen Unterhaltsbeitrag von Fr. 1'100.-- nicht in seinem Bedarf berücksichtigt. Es kann vollumfänglich auf die zutreffenden Erwägungen im ange...
	6.10. Zusammenfassend ist von folgendem Notbedarf des Klägers auszugehen:
	Aufgrund der Erhöhung der Krankenkassenprämie auf Fr. 316.-- beträgt der massgebende Bedarf ab Mai 2012 gerundet Fr. 2'420.--.

	7. Einkommen und Bedarf der Beklagten
	7.1. Was den Bedarf der Beklagten betrifft, ist der Vorderrichter von den Zahlen gemäss Abänderungsentscheid aus dem Jahre 2007 ausgegangen, wonach sich ihr Existenzminimum auf Fr. 5'365.-- beläuft. Das Einkommen der Beklagten bezifferte er auf Fr. 53...
	7.2. Der Abänderung der Unterhaltsrente liegt regelmässig eine erhebliche und dauernde Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse zumindest eines der Beteiligten zugrunde. Hingegen ist das Abänderungsverfahren, wie bereits vorstehend in Ziff. 6.8 f...

	8. Unterhaltsbeiträge
	8.1.  Es ist damit von folgenden Faktoren auszugehen:
	Einkommen: Kläger hypothetisch (100 %-Pensum)   Fr. 6'700.-- Beklagte          Fr.    535.-- Total          Fr. 7'235.--
	Anzufügen bleibt, dass das effektive Nettoeinkommen des Klägers im Jahre 2010 (inkl. Arbeitslosentaggelder) noch Fr. 7'693.-- monatlich betrug.
	Existenzminimum: Kläger          Fr. 2'400.-- / 2'420.-- Beklagte          Fr. 5'365.-- Total          Fr. 7'765.-- / 7'785.--
	Es resultiert ein Manko von Fr. 530.-- / Fr. 550.-- (bzw. bezogen auf das effektive Einkommen im Jahre 2010 von Fr. 72.--), weshalb die Leistungsfähigkeit des Klägers zu ermitteln ist. Diese beträgt Fr. 4'300.--, ab Mai 2012 Fr. 4'280.-- (bzw. bezogen...
	8.2. Die bisherigen Unterhaltsbeiträge an die Beklagte (Fr. 1'700.--), den gemeinsamen Sohn C._____ (Fr. 1'300.--) und die Tochter I._____ aus zweiter Ehe  (Fr. 1'100.--) betragen insgesamt Fr. 4'100.--. Der Kläger ist damit in der Lage, die gemäss Ab...

	9. Anweisung an den Schuldner
	9.1. Der Kläger ist mit der Schuldneranweisung in Bezug auf den Kinderunterhaltsbeitrag ausdrücklich einverstanden (act. 45 S. 11). Schon vor Vorinstanz anerkannte er die Widerklage hinsichtlich des Kinderunterhaltsbeitrages im Umfang von Fr. 1'100.--...
	9.2. Bezüglich der Voraussetzungen für die Anordnung einer Anweisung kann auf Art. 132 Abs. 1 ZGB (und Art. 291 ZGB) sowie auf die zutreffenden Ausführungen des Vorderrichters verwiesen werden (act. 47 S. 23 f.). Ein Verschulden ist nicht vorausgesetz...
	9.3. Der Vorderrichter hat erwogen, es liege mit dem Abänderungsurteil vom  27. Februar 2007 ein vollstreckbarer Rechtstitel vor, zumal auch die vorliegende Abänderungsklage abgewiesen werden. Es bestünden ferner keine Zweifel daran, dass der Kläger s...
	9.4. Der Kläger wendet ein, dass kein einziger Unterhaltsbeitrag vollumfänglich bezahlt worden sei, ergebe weder ein schuldhaftes Verhalten noch einen Hinweis auf die Gefahr dauerhafter Mangelzahlung. Seit dem Beginn der Arbeitslosigkeit hätten ihm di...
	9.5. Es trifft zu, dass das Kassationsgericht den Beschluss der I. Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 11. Juni 2010 in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwägungen zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zu...
	14.01.2010 Fr.   314.95 (für Dezember 2009) 20.01.2010 Fr. 1'126.70 (für Januar 2010) 05.03.2010 Fr.    655.80 (für Februar 2010) 23.03.2010 Fr.    300.40 (für März 2010) 16.04.2010 Fr. 1'196.55 (für April 2010) 11.05.2010 Fr. 1'283.10  (für Mai 2010)...
	Insgesamt leistete der Kläger damit für das Jahr 2010 Unterhaltsbeiträge von  Fr. 8'735.05 an die Beklagte, anstelle von Fr. 21'624.-- (12 x Fr. 1'802.-- = UB gemäss Abänderungsurteil indexiert). Die Unterhaltsbeiträge wurden damit wiederholt unvollst...
	9.6. Sind die Voraussetzungen für eine Anweisung somit erfüllt, ist die Anordnung der Vorinstanz zu bestätigen.

	10. Ergebnis
	Die Berufung erweist sich insgesamt als unbegründet und der angefochtene Entscheid ist zu bestätigen.

	11. Kosten- und Entschädigungsfolgen
	11.1. Ausgangsgemäss ist die erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsregelung zu bestätigen (Dispositiv-Ziff. 3-5), und hat der Kläger auch die Prozesskosten für das Berufungsverfahren zu tragen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Diese umfassen die Gerichtskos...
	11.2. Die Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 sowie § 4 Abs. 1-3 GebV OG auf Fr. 4'500.-- anzusetzen, zufolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege aber einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 122 Abs. 1 lit. b ZPO). ...
	11.3. Überdies erscheint eine Parteientschädigung für das Rechtsmittelverfahren von Fr. 4'000.-- als angemessen (§ 13 Abs. 1 und 2 i.V. mit § 4 Abs. 1-3 und § 11 Abs. 1 AnwGebVO). Der Ersatz der Mehrwertsteuer wurde verlangt, weshalb ein solcher zuzus...

	Es wird erkannt:
	1. Die Klage wird abgewiesen.
	2. In Gutheissung der Widerklage wird die Arbeitgeberin des Klägers, die D._____ AG, … [Adresse], angewiesen, ab Erhalt dieses Urteilsauszuges vom jeweiligen monatlichen Gehalt des Klägers A._____ den Betrag von Fr. 3'000.– direkt auf das Konto der Be...
	3. Das erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv (Dispositiv-Ziffer 3-5) wird bestätigt.
	4. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 4'500.-- und dem Kläger auferlegt, jedoch zufolge Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung einstweilen auf die Staatskasse genommen. Die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO bleib...
	5. Der Kläger wird verpflichtet, dem Rechtsvertreter der Beklagten, Rechtsanwalt lic. iur Y._____, eine Parteientschädigung von Fr. 4'320.-- (inkl. MWST) zu bezahlen. Die Parteientschädigung wird Rechtsanwalt lic. iur.  Y._____ direkt aus der Gerichts...
	6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, sowie an das Einzelgericht im ordentlichen Verfahren des Bezirkes Winterthur und an die Obergerichtskasse, sowie hinsichtlich Urteilsdispositiv Ziffer 2, 6 und 7 an die D._____ AG, … [Adresse], je gegen Empf...
	7. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff...

